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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf beschlief3t:

1. den Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 7 ,Am Haussee" in der vorliegenden Fassung
mit Stand Marz 2024, mit der entsprechenden Begriindung und einschlief3lich
Umweltbericht.

2. den B-Plan Nr. 7 ,Am Haussee" Pragsdorf mit der Planzeichnung, der Begriindung
sowie dem Umweltbericht einschlie3lich der wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu
veroffentlichen und die nach 8§ 4 Absatz 2 Beteiligten tber diese Veréffentlichung auf
elektronischem Wege zu benachrichtigen.

Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die genannten Unterlagen eingesehen

werden koénnen, die Dauer der Vero6ffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten

umweltbezogener Informationen verfiigbar sind, sind vor Beginn der

Veroffentlichungsfrist ortstiblich bekannt zu machen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass

a) Stellungnahmen wahrend der Dauer der Verotffentlichungsfrist abgegeben werden
kénnen

b) Stellungnahmen elektronisch tbermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf
anderem Weg abgegeben werden kénnen

c) nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung Uber den
Bauleitplan unbericksichtigt bleiben kénnen und

d) welche anderen, leicht zu erreichenden, Zugangsmdéglichkeiten nach Satz 2
bestehen.

Gemal § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behtrden und sonstigen Tréger
offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden kann, zu
dem Planentwurf und zu dem Begriindungsentwurf einzuholen.

Sachverhalt
Die Gemeindevertretung Pragsdorf hat in ihrer Sitzung vom 06.07.2023 die Aufstellung des
in Rede stehenden Bebauungsplanes beschlossen.

Nach der durchgefiihrten friihzeitigen Beteiligungen der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1
BauGB sowie der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 1



BauGB erfolgte nun die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter Beriicksichtigung der
eingegangenen Hinweise und Anregungen.

Planungsziel der Gemeinde Pragsdorf ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes
gemal § 4 BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulassig
sind Wohngeb&aude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe, Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen
fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen entsprechen nicht dem
Entwicklungsziel der Gemeinde und sind unzul&ssig.

Der Planungsraum soll zu Wohnzwecken genutzt werden. Zielstellung des Vorhabens ist die
planungsrechtliche Erméglichung von bis zu 8 Baugrundstticken fiir die Errichtung von
Einzel- und Doppelh&ausern.

Gemal § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bauleitplans einschlie3lich der Begriindung
mit Umweltbericht sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen zu veréffentlichen und die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der
Veroffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benachrichtigt werden.

Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die genannten Unterlagen eingesehen
werden konnen, die Dauer der Veroffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfligbar sind, sind vor Beginn der Veréffentlichungsfrist
ortsiiblich bekannt zu machen.

Gemal § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Tréger
offentlicher Belange zu Planentwurf und Begriindung einzuholen, deren Aufgabenbereich
durch die Planung beruhrt werden kann.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Rechtliche Grundlagen

BauGB
Finanzielle Auswirkungen
keine
Anlage/n
1 Planzeichnung_Stand Méarz 2024 (6ffentlich)
2 Begrindung_Marz 2024 (6ffentlich)
3 Umweltbericht_Marz 2024 (6ffentlich)
4 Biotopkartierung (6ffentlich)
5 Artenschutzfachbeitrag_Marz 2024 (6ffentlich)




SATZUNG DER GEMEINDE PRAGSDORF UBER DEN BEBAUUNGSPLAN
NR. 7 ,,AM HAUSSEE*“

Planzeichenerkldrung

. Verordnung iiber dle Ausarbellung der Bauleitpléne und die
D, des - PlanZV vom
18.12.1990, zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBI. | S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Aligemeines Wohngebiet § 4 BauNvO
2. Ma der baulichen Nutzung §9 Abs. 1Nr. 1 BauGB
| Zah! der Voligeschosse als Hochstmat
0K 74,0 Oberkante baulicher Anlagen als Hochstmatt in Meter iiber NHN
im amtlichen Hohenbezugssystem DHHN 2016
GRZ04 Grundflichenzahl
- \ 3. Baugrenzen §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

N\ \ Gemarkung Pragsdorf
\ nur Einzel- und Doppelhéuser zulassig

|

\\ Flur 9
\ 5 Baugrenze
AN \ 4. Verkehrsflichen §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
| [ sffentiiche Straenverkehrsfiiche
s\ \ WA GRZ04 |:| besonderer
/ \ O\ | OK 74,0 — Zweckbestimmung: E sffentiicher Parkfiache
— - 5. Griinflachen §9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
ED sffentiiche Grinflichen

il

6. Planungen, und Fli
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaﬁ
§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Umgrenzung von Flchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

0

Bezug zu textlichen Festsetzungen Nr. 2

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs §9 Abs. 7 BauGB
mit Leitungsrechten zu belastende Flachen  § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

i

Il Darstellung ohne Normcharakter
I Abbruch vorhandener baulicher Anlagen
10.00

i BemaRung in Meter

Nutzungsschablone

52

Kataster

vorh. Hohe in Meter iiber NHN im amtlichen

MaRstab: 1: 750 Héhenbezugssystem DHHN2016

0 25 50 vorhandener Baum

125 :
T — Mot Haus-See
Ill. Nachrichtliche Ubernahme
Trinkwasserleitung
TEXT -TEILB 22 Im \gebiet ,WA" ist die von Wegen und Zufahrten
nur in wasser- und Aufbau (2B Decke. o Telekomleitung
F F gemaR § 9 BauGB Pflaster mit mind. 25% Fugenanteil, Rasengitiersteine oder Schotterrasen) Gasleitung
1. Artund MaB der baulichen Nutzung §9 Abs. 1und 2 BauGB herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchidssigkeit wesentich mindernde oo Schmutzwasserkanal
Befestigungen sind unzulssig

11 Das Aligemeine Wohngebiet dient gemé® § 4 Abs. 2 BauNVO dem Wohnen 19ung 9

Zulassig sind Wohngebéude, die der Versorgung des Gebietes dienenden 3. Ortliche Bauvorschriften §86 Abs. 3 LBauO M-V

Laden, Schank- und Speisewirischafien sowie nicht  stérende a1 b v

Handwerksbelriebe und  Anlagen fir Kirchiiche, kulturelle,  soziale, von sind als i

9 Walmdécher mit einer Dachneigung von 25° bis 52° zuléssig. Geltungsbereich
gesundheitliche und sportliche Zwecke. - )
32 Dacheindeck Wohngebauden sind als harte Bedachung zut Der raumiiche des ist in der im

12 Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 BauNVO zur Errichtung von nicht ‘acheindeckungen von Wohngebauden sind als harte Bedachung zulassig Mafstab 1: 750 dargestellt und belauft sich auf eine Fléche von ca. 094 ha. Er

stérenden Betrieben des Anlagen 33 Einfriedungen zu offentlichen Wegen und Stralien sind als Hecke, erstreckt sich auf die Flurstiicke 55 tiw. und 57/43 in der Flur 9 der Gemarkung

fiir Verwaltung, Gartenbaubetrieben und Tankstellen sind unzuléssig Maschendrahtzaune mit Hecke oder Stabgitterzaune in Hohe von maximal 1,00 Pragsdorf.
13 Die maximale Grundflschenzahl wird auf 0,4 begrenzt. m 2y errichten.

~ . 3.4 Einfriedungen zu ffentiichen Wegen und Stralen sind ausschiieBlich als Plangrundlage

2. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur von oder i Hohe bis maximal 1,00 m suldssig

Entwurfsvermessung des Vermessungsbiiro Brosicke, Malchiner Sirafie 68 in 17153
Stavenhagen vom Januar 2024
2.1 Die mit A gekennzeichnete Fléiche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung Ordnungswiddg hande, wer vorsétzich oder fahrissig einer nach§ 86 Lagebezug: ETRS-89-UTM33; Hohenbezug: DHHN 2016

von Boden, Natur und Landschaft st als Gehdlzfiache zu erhalten. Absatz 1 und 2 LBauO M-V erfassenen Satzung zuwiderhandelt (§ 84 Abs. 1 LBauO M-V).

Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1Nr. 20 BauGB

Praambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394), in Verbindung
mit § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geandert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033) wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom folgende Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 7
“"Am Haussee" der Gemeinde Pragsdorf, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A) und dem Text (TEIL B), erlassen:

Verfahrensvermerke

1. Der Bestand im wird als richtig dargestellt bescheinigt Sie ist
hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass die Prifung auf
Grundiage der Flurkarte nur grob erfolgte. Regressanspriiche kinnen hieraus nicht abgeleitet werden.

Offentlich bestellter Vermessungsingenieur

, den Siegel
2. Aufgestellt aufgrund des der vom - Die
ortsiibliche des erfolgte der H izung der
Gemeinde Pragsdorf im Mitteilungsblatt ,Stargarder Zeitung® Nr. am

Mit Schreiben vom wurde die zustandige Raumordnungsbehdrde zur Anpassung an die Ziele
der Raumordnung gema® § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

Die Beteiligung der Offentlichieit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer dffentiichen Auslegung
zuletzt vom bis zum ..

Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager offentiicher Belange sind nach § 4 Abs. 1
BauGB zuletzt mit Schreiben vom zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert woden.

Die Gemeindevertretung hat am

.. den Entwurf des Bebauungsplan mit Begrindung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Tréger dffentiicher Belange sind nach § 4 Abs. 2

BauGB mit Schreiben vom zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf des bestehend aus der (Teil A) und dem Text (Teil B)
und L mit Anhéingen, sowie die wesentlich umweltbezogenen

Stellungnahmen haben in der Zeit vom bis einschlieRlich wahrend der

Dienststunden dber der Verwaltung der geschafisfiihrenden Gemeinde Stadt Burg Stargard,
Mihlenstrale 30, 17094 Burg Stargard, nach § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen. Zusétzlich
Konnten die Planunteriagen des Entwurts auf dor Homepage geschaltsrenden Gomeinds Stack Burg
Stargard unter de eingesehen werden.
Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wéhrend der
Auslegungsfiist vorgebracht werden kannen, am . im Mitteilungsblatt Stargarder Zeitung"
bekannt gemacht worden

Der Biirgemeister

Pragsdorf, den Siegel
Die i hat die Bedenken und der Birger sowie die
Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange und Nachbargemeinden am gepriift. Das

Ergebnis ist mitgeteilt worden.
Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzelchnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am

von  der als Satzung Die zum
Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom gebiligt

Der Birgemeister

Pragsdorf, den Siegel
3. Der bestehend aus der (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt.
Der Bilrgemeister
Pragsdorf, den Siegel

4. Die Satzung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der

Dienststunden von Jedermann eingesehen werden kann und Auskunft iber den Inhalt zu erhalten ist, sind
Ublich bekannt gemacht worden.. In der Bekanntmachung ist auf die
GeHendma:hung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung

sich (8§ 214, 215 BauGB) sowie die Moglichkeit,
Enlschamgungsanspmchen geltend machen und das Erioschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Die Satzung istam ................ in Kraft getreten.

Der Bilrgemeister

Pragsdorf, den Siegel

Rechtsgrundlagen

«  Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBL. I. S 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

«  Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
5.3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGB. 2023 | Nr. 176)

*  Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI.
19911 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

o Gesetz iiber - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zu\em geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022

. (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Olacber 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI
M-V'S. 1033]

. fir das Lan - KV MY) i d.
F. der Bekanntmachung vom 13 Juh 2011, zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli
2019 (GVOBI. MV S. 467)

«  Hauptsatzung der Gemeinde Pragsdorf in der aktuellen Fassung

Hinweis

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffalige Bodenverférbungen entdeckt werden, ist gema § 11
DschG M - V (GVBL M - V Nr. 1 vom 140198, S. 12 f) die untere Denkmalschutzbehdrde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fiir
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortiich hierfir
sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zuféllige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Ubersichtskarte

DTK 25 aus dem Digitalen Basis-L des Amtlichen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), L 2023

Gemeinde Pragsdorf
Bebauungsplan Nr. 7 "Am Haussee"
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1. Anlass und Ziel der Planung, Aufstellungsverfahren

Die Gemeinde Pragsdorf, bestehend aus dem Hauptort Pragsdorf und dem Ortsteil
Georgendorf, ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, welche vom Amt
Stargarder Land verwaltet wird.

Die Gemeinde Pragsdorf besitzt durch das reizvolle naturnahe Umfeld eine besondere Qualitat
als Wohnstandort. Die stetige Nachfrage nach Wohngrundstiicken in der Gemeinde bleibt
damit ungebrochen.

Um der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplatzen in der Gemeinde Pragsdorf gerecht zu
werden, zielen bereits vorliegende, konkrete Investitionsabsichten darauf ab bis zu 8
Baugrundstticke fur Einfamilienhduser im Sidwesten der Ortslage planungsrechtlich zu

ermoglichen. Planungsziel ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4
BauNVO.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf hat in der Sitzung am 06.07.2023 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Am Haussee"” beschlossen.

2. Grundlagen der Planung

2.1 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von 0,94 ha und
erstreckt sich auf Teilflachen der Flurstlicke 55 und 57/43, Flur 9, Gemarkung Pragsdorf.

2.2  Planungsgrundlagen

Entwurfsvermessung des Vermessungsbiro Brosicke, Malchiner Strale 68 in 17153
Stavenhagen vom Januar 2024

Lagebezug: ETRS-89-UTM33; Hohenbezug: DHHN 2016

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" Begriindung Stand Marz 2024
der Gemeinde Pragsdorf
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2.3  Rechtsgrundlagen

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S
3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 394)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S.3786), zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
I Nr. 176)

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
| S.1802)

o Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8.
Dezember 2022

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033)

o Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung —
KV M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011, zuletzt gedandert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467)

o Hauptsatzung der Gemeinde Pragsdorf in der aktuellen Fassung

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" Begriindung Stand Marz 2024
der Gemeinde Pragsdorf
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3. Ausgangssituation
3.1 Charakter des Planungsraumes

Der Planungsraum befindet sich im Sudwesten der Ortslage Pragsdorf im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte. Die ErschlieBung erfolgt ausgehend der nordlich verlaufenden
HauptstraBe Uber eine bestehende Zufahrt.

Der Geltungsbereich wird derzeit Giberwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet. Eine Teilflache
wird als Kleingarten genutzt.

Ostlich schlieBt sich ein Wochenendhausgebiet an. Die sich westlich anschlieBenden
Nutzungen sind durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wohnbebauungen
gekennzeichnet.

Sudlich des Planungsraumes befindet sich der Haussee mit Uferbewuchs.

Die Topographie des Gelandes ist als eben zu bezeichnen. Die mittlere Gelandehdhe betragt
65,0 m tber NHN im amtlichen Héhenbezugsystem DHHN2016.

Natirliche Oberflachen- oder FlieBgewasser sowie gesetzlich geschitzte Biotope sind
innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden.

Bei dem nachstgelegenen europdischen Schutzgebiet handelt es sich um das
Vogelschutzgebiet DE 2446-401 ,Waldlandschaft bei Colpin“. Dieses erstreckt sich in einer
Entfernung von ca. 1.000 m zum Planungsraum. Das nachstgelegene Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung ist das DE 2446-301 ,Wald- und Kleingewasserlandschaft bei
Burg Stargard”, welches sich in einer Entfernung von 1.050 m erstreckt.

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" Begriindung Stand Marz 2024
der Gemeinde Pragsdorf
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Update GAIA

Update 3D Viewer

= ',eua@+—4ir-;,__’_
e W~ e

Abbildung 1: Ausschnitt aus der VirtualCityMAP 3D Stadtmodelle (Planungsraum rot markiert)

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" Begriindung Stand Marz 2024
der Gemeinde Pragsdorf
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3.2 Ubergeordnete Planungen

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei sind die
einzelnen Bundeslander gebunden, Ubergeordnete und zusammenfassende Pldane oder
Programme aufzustellen.

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) enthdlt in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur Entwicklung von
Siedlungsstrukturen.

Der Programmsatz LEP 4.1 fordert, dass die Gemeinden die Innenentwicklungspotenziale
sowie Mdglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig nutzen. Sofern dies nachweislich nicht
umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflachen in Anbindung an die Ortslage zu
erfolgen. LEP 4.1 (5) (2)

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie die
Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. LEP 4.1 (6) (Z)

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder unzusammenhdngende Bebauung, eine
Bebauung, die durch ihren Umfang und ihre Lage die freie Landschaft und das Ortsbild
nachteilig beeinflusst und einen Ansatzpunkt fir eine weitere Besiedlung im AuBenbereich
bildet sowie das Zusammenwachsen von Siedlungen.

Laut dem Programmsatz sind die zentralen Orte die Schwerpunkte der
Wohnbauflachenentwicklung. In Gemeinden ohne zentral6rtliche Funktion ist die Ausweisung
neuer Wohnbauflachen auf den Eigenbedarf zu beschranken. LEP 4.2 (1) und (2) (2)

Der Eigenbedarf orientiert sich dabei an der naturlichen Bevolkerungsentwicklung, an den
steigenden Wohnflachenanspriichen der Bevolkerung und an der Haushaltsstruktur. Bei der
Festlegung des Wohnraumbedarfes durch die Regionalplanung sind sowohl regionale als auch
ortliche Besonderheiten der Wohnungsnachfrage und die infrastrukturellen Voraussetzungen
einer Gemeinde zu berlcksichtigen. Die Inanspruchnahme erschlossener Bauflachen hat
Vorrang vor der Neuausweisung und ErschlieBung neuer Wohnbauflachen.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS)
beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen der Entstehung neuer
Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen entgegengewirkt
werden soll.

Gemal der Festlegungskarte des RREP MS befindet sich der Planungsraum innerhalb eines
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.
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Abbildung 2: Auszug der Festlegungskarte des RREP MS

Die gewachsene Siedlungsstruktur soll in ihren Grundzligen erhalten und unter Starkung der
Zentralen entsprechend den wirtschaftlichen und sozialen Bedurfnissen der Bevdlkerung
weiterentwickelt werden. 4.1 (1) RREP MS

Der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung
bebauter Gebiete ist in der Regel Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflachen
einzuraumen. 4.1 (2) RREP MS

Die Siedlungsentwicklung soll sich unter Berticksichtigung sparsamer Inanspruchnahme von
Natur und Landschaft vollziehen. Dabei ist den Anspriichen an eine ressourcenschonende
Okologische Bauweise, insbesondere unter Bericksichtigung der Mdglichkeiten zur
Energieeinsparung, der Nutzung vorhandener Warmepotenziale und der Nutzung
regenerativer Energiequellen Rechnung zu tragen. Bei der Zuordnung unterschiedlicher
Raumnutzungsanspriiche sollen stérende Immissionen vermieden werden. 4.1 (3) RREP MS

Die Wohnbauflachenentwicklung ist auf die Zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte zu
konzentrieren. In den anderen Gemeinden ist die Wohnbauflachenentwicklung am
Eigenbedarf, der sich aus der GroBe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren.
4.1 (4) RREP MS (2)
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Um den Eigenbedarf der Gemeinde Pragsdorf zu ermitteln, erfolgt eine Analyse der
Bevolkerungsentwicklung in der Gemeinde erfolgt unter Zuhilfenahme der Statistischen
Berichte zum Bevolkerungsstand des Landesamtes fur innere Verwaltung — Statistisches Amt
Mecklenburg-Vorpommern.

Grundlage des Systems der Bevolkerungsstatistik sind die in groBeren Zeitabstdanden
stattfindenden Volkszahlungen, die sogenannten Zensen. Die Bevdlkerungsentwicklung
resultiert aus dem Saldo der Daten der natlrlichen (Geburten und Sterbefélle) und raumlichen
Bevolkerungsbewegung (Zu- und Fortzlige).

Nachstehend erfolgt eine Auflistung der Bevolkerungsentwicklung in den Jahren 2011 bis
2021.

Tabelle 1: Bevélkerungsentwicklung 2011 — 2021 der Gemeinde Pragsdorf

Uberschuss
der Bevélkerungstan
Jahr Geborenen | Wanderungsgewin | Veranderun d am 31.12. des Veranderun
bzw. n bzw. -verlust g gesamt g in Prozent
Gestorbene jeweiligen Jahres
n
201 - 4 +4 512 R
1
201 1 -12 -11 502 -195%
2
201 -3 -17 -20 482 -3,98 %
3
201 2 8 10 492 + 2,07%
4
201 -1 -16 -17 475 -345%
5
201 5 -5 - 475 -
6
201 7 11 18 493 + 3,85 %
7
201 7 13 19 512 + 0,038 %
8

1 Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern
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201 2 3 6 518 + 1,17 %
9
202 2 35 37 555 + 7,14 %
0
202 4 32 36 591 + 6,48 %
1

Der Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass die Bevolkerungsentwicklung in der Gemeinde Pragsdorf
bis zum Jahr 2016 eine abnehmende Tendenz aufzeigt.

AnschlieBend wird jedoch eine hohe Zunahme der Einwohnerzahl in der Gemeinde deutlich,
welche insbesondere aus Zuwanderungen resultiert. Die Zahl der Einwohner in der Gemeinde
Pragsdorf ist im Zeitraum 2016 bis 2021 um 24,42 % gestiegen.

Die Gemeinde Pragsdorf ist bestrebt, diesen positiven Bevolkerungstrend weiter zu férdern
und die bestehende Nachfrage nach attraktiven Wohnbauplatzen im Gemeindegebiet zu
bedienen.

Bei der Betrachtung der rechtskraftigen Bebauungsplane im Gemeindegebiet wird deutlich,
dass diese weitestgehend vollzogen sind. Einzig der Bebauungsplan Nr. 4 ,Wohnpark am
Haussee” bietet noch zwei Bauplatze auf den Flurstiicken 60/13 und 60/14, Flur 9, Gemarkung
Pragsdorf. Somit ist festzustellen, dass die Baulandreserven fast vollstandig erschopft sind.

Vor diesem Hintergrund erfolgte durch die Gemeinde im Jahr 2021 eine Analyse der Potenziale
fur die Entwicklung weiterer Wohnbauflachen im Gemeindegebiet. Es wurden insgesamt 8
Standorte untersucht und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Stellungnahme
vorgelegt. Im Ergebnis dieser Analyse der Wohnbauentwicklung hat sich die Gemeinde unter
anderem aufgrund des geringen naturschutzfachlichen Konfliktpotenzials und der guten
ErschlieBungssituation fur den in Rede stehenden Standort entschieden.

Die Gemeinde Pragsdorf beabsichtigt im vorliegenden Geltungsbereich die Entwicklung von
Wohnbauflachen planungsrechtlich vorzubereiten, um so attraktive, nachfragegerechte
Bauplatze bereitzuhalten und gleichzeitig einen Beitrag zur Eigentumsbildung der Bevélkerung
in der Region zu leisten.

Eine weitere positive Bevolkerungsentwicklung kann nur erreicht werden, wenn
Wohnbauflachen fir den Wohnungsneubau vorhanden sind. Gelingt dies nicht, werden in der
Gemeinde Pragsdorf Bevolkerungsverluste eintreten.

Diese Argumentation macht deutlich, dass zum Erreichen des stadtebaulichen
Entwicklungsziels die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Am Haussee” der
Gemeinde Pragsdorf als notwendig und sinnvoll erscheint.
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Das Amt fiir Raumordnung teilte mit Stellungnahme vom 31.08.2023 mit, dass der
Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee” den Zielen und Grundsadtzen der Raumordnung und
Landesplanung entspricht.
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Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behdrdenverbindliches Handlungsprogramm einer
Stadt oder Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen im Verhaltnis zum
Burger nach auBen. Er verursacht dennoch rechtliche Wirkungen von erheblicher Reichweite.
Er bildet den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Absatz 2 Nr. 1
BauGB bestimmt ist.

Die Gemeinde Pragsdorf ist noch nicht in der Lage, ein Flachennutzungsplankonzept fiir das
gesamte Gemeindegebiet zu erarbeiten. Demgegeniber erfordert die geordnete
stadtebauliche Entwicklung, dass fir das o. g. Vorhaben die planungsrechtlichen
Voraussetzungen durch einen vorzeitigen Bebauungsplan geschaffen werden. Dieser kann
aufgestellt werden, wenn dringende Griinde es erfordern und der geplanten stadtebaulichen
Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstehen.

Fur die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht, dass die Gemeinde damit der
anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplatzen in der Gemeinde Pragsdorf gerecht werden

kann, um somit eine weitere positive Bevolkerungsentwicklung zu erreichen.
Die Rechtsprechung verlangt insoweit

.eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt seiner
Aufstellung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer stadtebaulichen Entwicklung”
(VGH Minchen, U. v. 15.01.1997 — 26 N 96.2907 — juris, Rn. 18). Dies ist vorliegend nicht
zweifelhaft.

Fir das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Pragsdorf vor, die einer Verwirklichung des auf dem
Plangebiet beabsichtigten Vorhabens entgegenstiinden.

Gemall § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestiinde auch die Mdglichkeit der Aufstellung eines
selbststandigen Bebauungsplans.

Auch hier ist ein wirksamer Flachennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbststandige
Bebauungsplan ausreicht, um die stadtebauliche Entwicklung zu ordnen.

Dieser setzt allerdings voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf tber
das Plangebiet des Bebauungsplans hinaus in der Gemeinde nicht besteht.

Aufgrund der geringfligigen PlangebietsgroBe im Verhaltnis zur Gesamtgemeindeflache ist der
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in der Lage, den stadtebaulichen bzw.
planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Gemeinde Pragsdorf
abzudecken.
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Der grundsatzliche Wille der Gemeinde zur Aufstellung eines Flachennutzungsplans besteht
unabhangig von dem vordergriindigen Ziel der Schaffung eines Wohngebietes innerhalb der
Ortslage Pragsdorf. Die Erarbeitung eines gesamtgemeindlichen
Flachennutzungsplankonzeptes kann jedoch diesen Fristen nicht untergeordnet werden.

Die grundlegende Absicht der Gemeinde Pragsdorf einen Flachennutzungsplan
aufzustellen, ist davon unberiihrt.
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4. Planungsinhalt

4.1 Stadtebauliches Konzept

Aufgabe des Bebauungsplanes ist es eine stadtebauliche Ordnung gemal den in § 1 Abs. 3
und Abs. 5 BauGB zu gewabhrleisten. Zur Gewahrleistung einer stadtebaulichen Ordnung und
zur gestalterischen Einflussnahme, im Sinne einer baulichen Verdichtung, ist es erforderlich,
diese Forderungen Uber eine Bebauungsplanung festzuschreiben.

Stadtebauliche Zielstellung des Vorhabens ist die Entwicklung von Baugrundstiicken zur
Errichtung von bis zu 8 Einzel- und Doppelhdusern. Vor diesem Hintergrund sollen
Grundstiicke mit GréBen von ca. 700 m? bis 900 m? gebildet werden. Mit der Hohenfestsetzung
von maximal 8,50 m Firsthohe und maximal einem Vollgeschossen beabsichtigt die Gemeinde,
dass sich die Baukorper in das Gesamtbild des Ortes einfligen und keine Dominanz gegeniber
der Bebauung im Umfeld ausbilden.

Im Norden des Planungsraumes erfolgt die Ausweisung von zusatzlichen Stellplatzen im
offentlichen Raum.

T

MIKAVI

PLANUNG
>/

Bebauungsplan Nr. 7 "Am Haussee"
der Gemeinde Pragsdorf
Stédtebaulicher Entwurf (Ma3stab 1 : 750)

Abbildung 3: Stidtebaulicher Entwurf
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4.2  Artund MaB der baulichen Nutzung

Planungsziel der Gemeinde Pragsdorf ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes
gemal § 4 BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulassig sind
Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe, Anlagen fur kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen fir
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen entsprechen nicht dem Entwicklungsziel der
Gemeinde und sind unzulassig.

Der Planungsraum soll zu Wohnzwecken genutzt werden. Zielstellung des Vorhabens ist die
planungsrechtliche Ermdglichung von bis zu 8 Baugrundstticken fur die Errichtung von Einzel-
und Doppelhausern.

Die Grundflachenzahl wird fiir das Allgemeine Wohngebiet auf 0,4 beschrankt. Gemal § 19
Abs. 4 BauNVO darf die zulassige Grundflache durch die Grundflaichen der in Satz 1
bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert Gberschritten werden.

Flachenbilanz

Geltungsbereich 9.432 m?
Allgemeines Wohngebiet 6.081 m?
festgesetzte Grundflache i.V.m. GRZ 0,4

(+ zulassige Uberschreitung) 3.648 m?
Verkehrsflache 1.907 m?
Parkstellflaichen 304 m?
A-Fliche 1.035 m?

Fur den Planungsraum wird die Zahl der Vollgeschosse auf Z= | begrenzt.

Die Hohenfestsetzungen werden einheitlich auf absoluten Héhen tiber DHHN2016 angepasst.
Ausgehend von einer mittleren Gelandehdhe von 655 m dber NHN im amtlichen
Hohenbezugsystem DHHN2016 ergibt sich bei einer geplanten Firsthéhe von 8,5 m ein
zulassiges Hochstmal von 74,0 m als Oberkante baulicher Anlagen in Metern tGber NHN im
Hohenbezugssystem DHHN2016. Entsprechende Zahlenwerte sind in der Nutzungsschablone
enthalten.
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Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Das Allgemeine Wohngebiet dient gemalB § 4 Abs. 2 BauNVO dem Wohnen. Zulassig
sind Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe und Anlagen fir kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

2. Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 BauNVO zur Errichtung von nicht stérenden
Gewerbebetrieben, Betrieben des Beherbergungsgewerbes, Anlagen fiir Verwaltung,
Gartenbaubetrieben und Tankstellen sind unzulassig.

3. Die maximale Grundflachenzahl wird auf 0,4 begrenzt.

4.3  Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Uber den Ausgleichsbezug des § 1a Abs. 3 BauGB hinaus hat die Gemeinde Pragsdorf tiber § 9
Absatz 1 Nr. 20 BauGB die Mdéglichkeit, landschaftspflegerische MaRnahmen bzw. Flachen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festzusetzen.

Entlang des Ufers des Haussees hat sich ein dichter Gehdlzbestand entwickelt, welcher erhalten

wird.

Die Befestigung von Wegen und Zufahrten hat innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes nur
in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau (z.B. wassergebundene Decke, Pflaster mit mind. 25%
Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) zu erfolgen. Eine Verwendung von Wasser-
und Luftdurchlassigkeit wesentlich mindernden Befestigungen ist unzulassig.

Folgende Festsetzungen wurden getroffen:

1. Die mit A gekennzeichnete Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft ist als Geholzflache zu erhalten.

2. Im Allgemeinen Wohngebiet ,WA" ist die Befestigung von Wegen und Zufahrten
nur in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau (z.B. wassergebundene Decke, Pflaster
mit mind. 25% Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) herzustellen.
Auch Wasser- und Luftdurchlassigkeit wesentlich mindernde Befestigungen sind

unzulassig.
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4.4  Ortliche Bauvorschriften

Die Gemeinden und Stadte haben aufgrund der Ermachtigung, ,0rtliche Bauvorschriften”
erlassen zu kdnnen, die Mdglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tatig zu werden. Die
Festschreibung einer ortlichen Bauvorschrift erlangt damit auch aus stadtebaulicher Sicht eine
besondere Bedeutung.

Die Gemeinde Pragsdorf beabsichtigt durch die Erlassung von ortlichen Bauvorschriften zu
hinsichtlich Dacheindeckungen von Wohngebauden, dass sich die geplanten Neubauten dem
Ortsbild anpassen. Zudem ist die VergleichmaBigung des Ortsbildes durch Vorgabe der
Zaunart und Zaunhohe eine wesentliche stadtebauliche Zielstellung der Gemeinde Pragsdorf.

Folgende értliche Bauvorschriften werden erlassen:

1. Dacheindeckungen von Wohngebauden sind als Satteldacher, Krippelwalm- oder
Walmdacher mit einer Dachneigung von 25° bis 52° zulassig.

2. Dacheindeckungen von Wohngebduden sind als harte Bedachung zulassig.

3. Einfriedungen zu offentlichen Wegen und StraBen sind ausschlieBlich als

Maschendraht- oder Stabgitterzdune in Hohe bis maximal 1,00 m zulassig.

§ 84 LBauO M-V bestimmt dazu: Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
einer nach § 86 Absatz 1 und 2 LBauO M-V erlassenen Satzung zuwiderhandelt, sofern die
Rechtsverordnung oder die Satzung flr einen bestimmten Tatbestand auf diese
BuB3geldvorschrift verweist.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 500.000 Euro geahndet werden.
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5. Auswirkung der Planung
5.1 Umweltpriifung

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine Umweltprifung
durchzufiihren. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein gesonderter Teil der
Begriindung des Bebauungsplans ist, darzustellen.

Nach der friihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gemaB § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des Umfangs und
Detaillierungsgrades der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgte die Darstellung der
Ergebnisse im Umweltbericht.

Die Prifung der Wirkung des geplanten Allgemeinen Wohngebietes auf die Schutzguter des
Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzglter aufgrund der beschriebenen
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt werden.

Die beschriebenen Ziele und MaBBnahmen des Vorhabens lassen keine erheblichen nachteiligen
und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgiter vermuten.

Unter Einhaltung der beschriebenen VermeidungsmalBnahmen ist von keiner Beeintrachtigung
auszugehen. Eine Beeintrachtigung weiterer besonders oder streng geschutzter Arten ist nicht
ableitbar.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nach der Prifung als nicht erheblich zu
bewerten.

Eine erhebliche Beeintrichtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und
bewerteten Schutzgiiter konnte fiir dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltpriifung
nicht festgestellt werden.

5.2 Immissionsschutz

Die Aufgabe beim Immissionsschutz ist es zu prifen, ob die Planung Auswirkungen auf
immissionsschutzrechtliche Belange nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) hat.
Mitwirkend tatig ist sie auch bei der Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und
der Gewabhrleistung der Sicherheit fir die Wohn- und Arbeitsbevolkerung.

Fir den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes sind keine wesentlichen
Immissionswirkungen im Planungsraum vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu
immissionsrechtlichen ~ Auswirkungen im Sinne von Uberschreitungen gesetzlich
vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte flihren konnten.
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5.3  Energie-, Wasserver- und -entsorgung

Allgemeine Vorgaben

Vor Baubeginn ist das bauausfiihrende Unternehmen verpflichtet, sich beim Versorger nach
dem aktuellen Leitungsbestand zu erkundigen.

Trinkwasser und Hdéusliches Abwasser

Neu geplante Gebdude innerhalb des Planungsraumes sind an die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentwdsserung anzuschlieBen (Anschluss- und
Benutzungszwang). Der Anschluss und die Anschlussbedingungen sind mit dem Versorgungs-
und Entsorgungstrager zu vereinbaren.

Die GKU mbH teilte mit Stellungnahme vom 05.09.2023 mit, dass sich auf den Flurstlicken 55
und 57/43 der Flur 9 eine Trink- und Schmutzwasserleitung befindet, welche die
Bungalowsiedlung ,Am Haussee" erschliefBt.

Es wurde ausdricklich darauf hinweisen, dass der im o.a. Bebauungsplan ausgewiesene
Baubereich nicht erschlossen ist. Die o0.g. Ver- und Entsorgungsanlagen lassen in ihrer
Dimensionierung und Kapazitat den Anschluss weiterer Grundstiicke nicht zu. Die &ffentlichen
Trink- und Schmutzwasseranlagen befinden sich in der Hauptstral3e.

Folgender Hinweis ist im Hinblick auf die Trink- und Schmutzwasserleitung zu berticksichtigen:

Die Zugdngigkeit der Armaturen und Schdchten ist zu jeder Zeit zu gewdbhrleisten, sie sind dem
neuen StralBenniveau anzugleichen. Die Leitungsverldufe sind in ihrer ungefdhren Lage in den
vorliegenden Bestandsunterlagen eingetragen.

Geringftigige Abweichungen des Trassenverlaufes sind méglich. Die Sohltiefen liegen zwischen
1,10-2,00m. In den Kreuzungsbereichen sind zur Ermittlung der genauen Lage und Tiefe der
vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen Suchgrabungen durchzuftihren und zu
dokumentieren. Bei spdter auftretenden Schidden bzw. Unzugdnglichkeit zu den Anlagen des
Zweckverbandes haftet der Verursacher!

Vertikale oder horizontale Mindestabstinde zu den Anlagen des Zweckverbandes sind gemdlB
DVGW- Arbeitsblatt W 400-1 einzuhalten. Bei unvorhergesehener Anndherung mit
BaumaBnahmen jeglicher Art an die Ver- und Entsorgungsanlagen des Zweckverbandes ist dieser
umgehend zu informieren.

Niederschlagswasser

Innerhalb des Planungsraumes befindet sich ein Regenwasserkanal, welcher im Zuge der
Vorhabenumsetzung umverlegt werden soll. Das unverschmutzte Niederschlagswasser von
den Grundstlcken soll Gber diesen Regenwasserkanal in den Haussee eingeleitet werden. Die
Konkretisierung der Abflihrung des Niederschlagswassers erfolgt auf der Ebene der
Vorhabenzulassung.
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Diese Einleitung stellt eine Gewdsserbenutzung dar, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis
bedarf. Diese ist beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zustandige
Wasserbehoérde zu beantragen. Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und
Unterlagen zur Prifung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen
usw.).

Weitere Hinweise

Bei Einbau einer Wdrmepumpe: GemdB § 33 des Wassergesetzes des Landes M-V (LWaG) sind
Erdaufschliisse dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere
Wasserbehorde unverziiglich anzuzeigen. Mit der Anzeige ist das Medium (Wasser, Erdwdrme)
zu benennen (Anzeigenformular auf der Internetseite des Landkreises erhdiltlich). Fiir Bohrungen,
flr das Errichten und den Betrieb von Grundwasserwdrmepumpen (Grundwasseranschnitt),
Erdwdrmesonden und -kollektoren ist ein separates wasserrechtliches Verfahren erforderlich, das
mit Priifung und Bearbeitung mindestens 2 Monate in Anspruch nimmt. Dies ist bei der
Antragstellung zu beachten.

Gasversorgung

Die Stadtwerke Neubrandenburg GmbH teilte mit Stellungnahme vom 04.09.2023 mit, dass
sich im Bereich des geplanten Bebauungsplanes Nr. 7 eine Gas-Mitteldruckleitung da 110 PE
befindet.

Der Leitungsverlauf wurde nachrichtlich in die Planunterlagen Gbernommen. Dabei wurde
deutlich, dass sich dieser auBerhalb des Vorhabenstandortes innerhalb der HauptstraBe
verlauft.

Folgende Hinweise sind im Hinblick auf die Gasleitung zu berlicksichtigen:

Das Vorhaben ist so auszufiihren, dass keine Uberbauung Anlagen erfolgt und die Uberdeckung
der Anlagen beibehalten wird. Tiefbauarbeiten im Bereich der Leitungszone sind in
Handschachtung auszufiihren. Bei Beschilderungen und StraBenkappen sind zu schiitzen.
Erforderliche Anderungen sind mit neu.sw mindestens 6 Monate vor Beginn der Ausfiihrung
abzustimmen. Die Mindestabstédnde gemdlBB DVGW-Regelwerk G 472 sind einzuhalten.
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54 Gewadsser

Der Planungsraum erstreckt sich nérdlich des Haussees. Teilflachen befinden sich innerhalb des
Gewasserschutzstreifens. Grundsatzlich dirfen innerhalb des Gewasserschutzstreifens bauliche
Anlagen nicht errichtet oder wesentlich gedndert werden. Ausnahmen kdnnen zugelassen
werden. Fur das vorliegende Vorhaben wird eine Ausnahmegenehmigung gemaB § 29 Abs. 3
Nr. 4 NatSchAG M-V gesondert bei der unteren Naturschutzbehérde zur Prifung beantragt.

Eine Beeintrachtigung von Oberflaichengewdssern oder des Grundwassers ist nicht zu
beflirchten, da mit dem Vorhaben keine Stoffe freigesetzt werden, die die Qualitat von Grund-
und Oberflachenwasser beeintrachtigen kénnen.

5.5 Brandschutz

Von o6ffentlichen Verkehrsflachen wird fir die Feuerwehr weiterhin ein geradliniger Zu- oder
Durchgang zu riickwartigen baulichen Anlagen geschaffen.

Fur die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr gilt die Richtlinie
Uber Flachen fur die Feuerwehr auf Grundsticken. Die lichte Hohe der Zu- oder Durchfahrt
muss senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuerwehr fir den
Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulassigen
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kann (DIN 14090).

Zur Deckung des Loschwasserbedarfs ist nach dem Arbeitsblatt W 405 (02/2008) des
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) weiterhin fir mind. 2 Stunden eine
Léschwassermenge von 48 m?*/h in maximal 300 m Entfernung zu gewahrleisten. Diese
Loschwassermenge muss zu jeder Jahreszeit zur Verfligung stehen.

Fir den Geltungsbereich kann eine Léschwasserversorgung Uber den Haussee abgesichert
werden. Dazu ist eine Zufahrt gemaB Richtlinie Gber Flachen fiir die Feuerwehr zu errichten, an
der mit Loschfahrzeugen Loschwasser entnommen werden kann.

5.6  Verkehrskonzept

Fur den Geltungsbereich und die hier zuldssigen Nutzungen erfolgt die verkehrliche
ErschlieBung Uber eine Zufahrt ausgehend von der HauptstraBe. Es erfolgt die Festsetzung als
offentliche Verkehrsflache. Die Verkehrsfihrung innerhalb des Wohngebietes erfolgt als
Einrichtungsverkehr.

Fur die Entnahme von Loschwasser wird eine Verkehrsflache mit einer Breite von 3,50 m zum
Haussee hergestellt.

Beim Ausbau der bendtigten Zuwegung sind folgende Auflagen zu berlicksichtigen:
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Aufgrabungen und Versiegelungen im Bereich von Bdumen haben auBerhalb des
Wurzelbereiches (Kronentraufbereich plus 1,50 m) zu erfolgen. Die DIN 18920 sowie die RAS LP
4 sind bezliglich des Gehdlzschutzes bei der Bauausfiihrung maBgebend und einzuhalten.

Baustelleneinrichtungen sind auBBerhalb des Wurzelbereiches der Bidume (Baumtraufe zzgl. 1,50
m) anzuordnen.

Eine Befahrung des Wurzelbereiches mit Bautechnik ist auszuschlieBen.
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5.7 Denkmalschutz

Baudenkmale

Innerhalb des Planungsraumes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als
Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind.

Bodendenkmale

Darlber hinaus sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Bodendenkmale oder
Verdachtsflachen bekannt.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden,
sind diese gemal § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehdrde unverziiglich
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder
Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu
erhalten.

Die Anzeigepflicht besteht flr den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer
sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Die Verpflichtung erlischt fiinf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die Frist im Rahmen
des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

5.8 Abfallrecht und Bodenschutz

Alle BaumaBnahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass sowohl von den Baustellen
als auch von den fertigen Objekten eine vollstandige geordnete Abfallentsorgung erfolgen
kann. Bei der Baudurchfiihrung ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens
anfallende Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemaB den Technischen
Regeln der Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zugefihrt wird.
Wahrend der ErschlieBungs- und BaumaBnahmen aufgefundene Abfille sind fachgerecht zu
entsorgen.

Falls bei Erdaufschlissen Anzeichen von schadlichen Bodenveranderungen (z.B. abartiger
Geruch, anormale Farbung, Austritt verunreinigter Flissigkeiten, Reste alter Ablagerungen)
auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu
informieren.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilte mit Stellungnahme vom 12.10.2023 mit, dass
Altlasten gemaB3 § 2 BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Flache
entgegenstehen, der Unteren Bodenschutzbehdrde beim Umweltamt des Landkreises zum
gegenwartigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.
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Hinweise

Eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) hat zu erfolgen. Die Bodenkundliche Baubegleitung
ist dem Landkreis vor Anzeige des Baubeginns vorzulegen.

GemdB § 1 LBodSchG M-V ist grundsdtzlich bei ErschlieBungs- und BaumalBBnahmen mit Boden
sparsam und schonend umzugehen.

Aufgrund der Fldcheninanspruchnahme des Vorhabens ist der Bauprozess durch Personen
begleiten zu lassen, die liber Fachkenntnisse zum Bodenschutz verfiigen und den Vorhabentrdger
bei der Planung und Realisierung des Bauvorhabens bzgl. bodenrelevanter Vorgaben im Rahmen
einer Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) unterstiitzen. Eine BBB umfasst Leistungen des
vorsorgenden  Bodenschutzes von der Genehmigungsplanung und Erstellung des
Bodenschutzkonzeptes (iber die Begleitung des Bauvorhabens und Rekultivierung bis hin zum
Bauabschluss bzw. zur Zwischenbewirtschaftung und Riickbau der Anlage.

GemdB § 4 Absatz 5 BBodSchV kann die zustindige Behorde bei Vorhaben, bei denen auf einer
Flciche von mehr als 3.000 m? Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf-
oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben oder
abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder voriibergehend vollstindig
oder teilweise verdichtet wird, die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN
19639 verlangen.

Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich
so zu verhalten, dass keine schddlichen Bodenverdnderungen hervorgerufen und somit die
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsdtze des
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berlicksichtigen. Insbesondere bei
bodenschddigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeintréigen ist Vorsorge gegen
das Entstehen von schddlichen Bodenverdnderungen zu treffen. Bodenverdichtungen,
Bodenverndissungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefiige bzw.
wichtige Bodenfunktionen sind bei einem méglichst geringen Fldchenverbrauch zu erhalten.

Soweit im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbéden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstiick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge
gegen das Entstehen schddlicher Bodenverdnderungen zu treffen, die standorttypischen
Gegebenheiten sind hierbei zu berticksichtigen. Die Forderungen der §s 6 bis 8 der novellierten
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung
der Anforderungen der DIN 19731 wird besonders hingewiesen.

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfdllen hat entsprechend den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG M-V) und der auf
Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfdlle sind laut §¢ 7 und 15 KrWG einer nachweislich
geordneten und gemeinwohlvertrdglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzufiihren. Bauschutt
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und andere Abfille sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).

Das Verbrennen von Holzabfdllen bzw. Abbruchholz auBBerhalb dafiir zugelassener energetischer
Verwertungsanlagen ist verboten.

Es ist darauf zu achten, dass wéhrend des gesamten Bauvorhabens die Lagerung von Baustoffen
fldchensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie méglich auf vorbelasteten bzw.
entsprechend befestigten Fldchen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und
Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen auf den
Boden so gering wie méglich zu halten. Nach Beendigung der BaumaBnahme sind Fldchen, die
tempordr als Baunebenflidchen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt
werden wiederherzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen.

5.9 Telekommunikation

Die Deutsche Telekom AG teilte mit Stellungnahme vom 01.09.2023 mit, dass sich im
Planungsraum Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG befinden.
Der Leitungsverlauf wurde nachrichtlich in die Planunterlagen Gbernommen.

Zur ErschlieBung des Geltungsbereiches ist jedoch der weitere Ausbau der
Telekommunikationslinien notwendig.

Hierzu sind folgende Hinweise zu berticksichtigen:

Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen Leitungstréger ist es notwendig, dass Beginn
und Ablauf der ErschlieBungsmaBBnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom
Technik GmbH so friih wie mdglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt
werden.

Hinweise zur Bauausfiihrung

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschddigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Griinden (z. B. im Falle von
Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit moglich ist.
Insbesondere miissen Abdeckungen von Abzweigkdsten und Kabelschdchten sowie oberirdische
Gehduse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos gedffnet und ggf. mit
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die
Bauausfiihrenden vor Beginn der Arbeiten (iber die Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen Schachtschein
einholen. Entweder  lber  die  Internetanwendung  ,Trassenauskunft  Kabel”
(https.//trassenauskunft-kabel.telekom.de) oder unter der Mailadresse
(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.
Wie sie Kabelschdden vermeiden und wie sie reagieren miissen, wenn es zu einer Beschddigung
kommen, finden sie in unserm ,Infoflyer fiir Tiefbaufirmen”. Hier empfehlen wir die App , Trassen
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Defender”, um schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die
Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten.

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee” Begriindung Stand Marz 2024
der Gemeinde Pragsdorf



Seite |26

6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind
Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdanderungen des mit der
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig
beeintrachtigen kdnnen. (§ 14 Abs. 1 BNatSchG)

Der Verursacher eines Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen zu
unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch MaBBnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen
(ErsatzmaBnahmen).

Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung, Ergdnzung oder Aufhebung von Bauleitplanen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gemalB § 18 BNatSchG Uber die
Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu
entscheiden.

Die folgende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der Hinweise zur
Eingriffsregelung in der Neufassung vom Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern (gtiltig seit 01.06.2018; redaktionell Gberarbeitet am 01.10.2019).
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< Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes

Zur Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes sind zunachst die im

Einwirkbereich des Eingriffes liegenden Biotoptypen zu erfassen.

Die Erfassung und Bewertung der vorhandenen Biotope erfolgte auf der Grundlage der

Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-

Vorpommern (LUNG MV 2013) in Verbindung mit den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE).

Flachenbilanz:

Geltungsbereich 9.432 m?
Allgemeines Wohngebiet 6.081 m?
Verkehrsflachen 1.907 m?
Maximale Vollversiegelung bei | 3.648 m?
einer GRZ von 0,4 und einer
zulassigen Uberschreitung:

Parkstellflache 304
A-Flache 1.035 m?

Folgende Biotoptypen befinden sich im Planungsraum:

2

teilversiegelt

Biotoptyp FlachengroBe in m
Strukturarme Kleingartenanlage | 2.000 m?
Intensivgriinland auf | 5.842 m?
Mineralstandort

Wirtschaftsweg, nicht- oder | 450 m?
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Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche Wertstufe

entnommen. Der durchschnittliche Biotopwert ergibt sich aus der jeweiligen Wertstufe.

Biotoptyp Regenerations- | Gefihrdung | Wertstufe | Biotopwert
fahigkeit

Strukturarme 0 0 0 1 - Versiegelungsgrad

Kleingartenanlage =08

Intensivgruanland 0 1 1 1,5

auf

Mineralstandort

Wirtschaftsweg, 0 0 0 1

nicht- oder

teilversiegelt

< Ermittlung des Lagefaktors

Uber Zu- bzw. Abschlidge des ermittelten Biotopwertes wird die Lage der vom Eingriff

betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestérten oder vorbelasteten Raumen berticksichtigt

(Lagefaktor).

Der Abstand zu vorhandenen Stoérquellen, in diesem Fall den angrenzenden Stralen sowie dem

Siedlungsbereich der Ortslage Pragsdorf betragt weniger als 100 m. Der Lagefaktor ist in

diesem Fall 0,75.

Eine Teilfliche im Umfang von 2.602 m? befindet sich innerhalb des Gewéasserschutzstreifens.

Der Lagefaktor ist entsprechend der konkreten Betroffenheit differenziert zu ermitteln. Betragt

in einem Schutzgebiet der Abstand zu einer Storquelle weniger als 100 m, ist der Lagefaktor

um 0,25 zu reduzieren. Da dies vorliegend der Fall ist, betragt der Lagefaktor 1,0.
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Biotopbeseitigung bzw.

Biotopverdanderung (unmittelbare Wirkungen/Beeintrachtigung)

Fur Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verandert werden (Funktionsverlust), ergibt

sich das Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flache

des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.

Flache des
Biotoptyp beeintrach S Lage- _ Eingriffsflachenaquivale
. nt
tigten
9 . wert faktor T
Biotops [in [in m* EFA]
m?]
Strukturarme
Kleingarten-
anlage 1.731 0,8 0,75 1.039
Strukturarme
Kleingartenanla
269 0,8 1,0 215
ge
Intensivgrinland
auf 3.719 1,5 0,75 4183
Mineralstandort
Intensivgrinland
auf 2.123 1,5 1,0 3.184
Mineralstandort
Wirtschaftsweg,
nicht- oder 240 1 0,75 180
teilversiegelt
Wirtschaftsweg,
nicht- oder 210 1 1,0 210
teilversiegelt
Summe der erforderlichen Eingriffsflaichendquivalente: 9011
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Berechnung des Eingriffsaquivalents fiir Funktionsbeeintrachtigung von Biotopen
(mittelbare Wirkungen / Beeintrachtigungen)

Zu berlcksichtigen ist, ob neben der Beseitigung und Veranderung von Biotopen in der Nahe
des Eingriffes gelegene gesetzlich geschiitzte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe
von 3 mittelbar beeintrachtigt werden, d.h. dass sie nur eingeschrankt funktionsfahig sind.
(Funktionsbeeintrachtigung).

Das Biotop MST03635 (See, GroBBseggenried, Phragmites Rohricht) wird durch die geplante
Bebauung und Nutzung der Hofflachen im Abstand von etwa 20m, bzw. 10m in seiner Funktion
beeintrachtigt. Dies betrifft insbesondere Scheuchwirkungen durch Nutzung der hinteren

Hofflachen, Ruckschnitte zur Aufrechterhaltung der Grundstuicksgrenzen,
Gerauschimmissionen, die eine Wirkung auf Vogel und weitere Tiere haben kénnen etc.
Flache [m? des | x | Biotopwert des | x | Wirkfaktor | = | Eingriffsflacheniquivalent fir
beeintrachtigten beeintrachtigten Funktionsbeeintrachtigung [m?
Biotoptyps Biotoptyps EFA]
900 1,5 0,5 675
50 1 0,5 25
Eingriffsflichendquivalent fir Funktionsbeeintrichtigung [m? 700
EFA] gesamt

@

< Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw.
Uberbauung von Flachen verbunden. Das fiihrt zu weiteren Beeintrachtigungen insbesondere
der abiotischen Schutzgiter, so dass zusatzliche KompensationsmaBnahmen entstehen.
Deshalb ist biotopunabhéngig die teil-/vollversiegelte bzw. (iberbaute Fldche in m? zu ermitteln
und mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu bericksichtigen.

Bei einer GRZ von 0,4 ist eine maximale Versiegelung von 3.671 m? moglich. Die geplante
Verkehrsflache hat eine GroBe von 1.858 m?.

Teil-/Vollversiegelte bzw.- Zuschlag fuar Teil- Eingriffsflachenaqui
Uberbaute Flache x  /Vollversiegelung - valente

[in m?] 0,2/0,5 [m? EFA]

5.529 0,5 2.765

Summe der erforderlichen Eingriffsflaichendquivalente: 2.765
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< Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den berechneten Eingriffsflachendquivalenten ergibt sich durch Addition der
multifunktionale Kompensationsbedarf.

o . Eingriffsflachenaqui Multifunktion
Eingriffsflaichenaquiv lont o ) |
valen ar % Al aler
alent fiir N EFA fur Telil y ;
unktionsbeeintrac ; - ompensatio
Biotopbeseitigung . " Noll\{fer5|egelung ; > >
htigung bzw. Uberbauung nsbedarf [m
m? EFA . p
[ ] (m? EFA] EFA]
9.011 700 2.765 12.476
Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs [m? EFA]: 12.476

Der multifunktionale Kompensationsbedarf betragt 12.476 m? EFA. Zur Kompensation erfolgt
die Sicherung von Okopunkten in der Landschaftszone 3 — Riickland der Mecklenburgischen
Seenplatte. Die vertragliche Sicherung erfolgt vor dem Satzungsbeschluss und wird der unteren
Naturschutzbehorde nachgewiesen.

Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" Begriindung Stand Marz 2024
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1. Einleitung

Um der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplatzen in der Gemeinde Pragsdorf gerecht zu
werden, zielen bereits vorliegende, konkrete Investitionsabsichten darauf ab bis zu 8 Baugrund-
sticke flr Einfamilienhduser im Sidwesten der Ortslage planungsrechtlich zu ermdglichen.
Planungsziel ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 BauNVO.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf hat in der Sitzung am 06.07.2023 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Am Haussee” beschlossen.

Der Umweltbericht ist gemal3 § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenstandiger Teil der Begriindung des
Bebauungsplans. Er stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dar. Im Rahmen der Umweltprifung werden somit die Vertraglichkeit des
geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgltern geprift und die zu erwartenden
erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
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1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens

Planungsziel der Gemeinde Pragsdorf ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes
gemal § 4 BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulassig sind
Wohngebaude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe, Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stdérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen entsprechen nicht dem Entwicklungsziel der
Gemeinde und sind unzulassig.

Der Planungsraum soll zu Wohnzwecken genutzt werden. Zielstellung des Vorhabens ist die
planungsrechtliche Ermdglichung von bis zu 8 Baugrundstiicken fur die Errichtung von Einzel-
und Doppelhdusern.

Die Grundflachenzahl wird fiir das Allgemeine Wohngebiet auf 0,4 beschrankt. Gemal3 § 19 Abs.
4 BauNVO darf die zuldssige Grundflache durch die Grundflachen der in Satz 1 bezeichneten
Anlagen bis zu 50 vom Hundert iberschritten werden.

Flachenbilanz

Geltungsbereich 9.432 m?
Allgemeines Wohngebiet 6.081 m?
festgesetzte Grundflache i.v.m. GRZ 0,4

(+ zuldssige Uberschreitung) 3.648 m?
Verkehrsflache 1.907 m?
Parkstellflichen 304 m?
A-Flache 1.035 m?

Fur den Planungsraum wird die Zahl der Vollgeschosse auf Z= | begrenzt.

Die Hohenfestsetzungen werden einheitlich auf absoluten Hohen tGber DHHN2016 angepasst.
Ausgehend von einer mittleren Gelandehdhe von 65,5 m tber NHN im amtlichen Hohenbezug-
system DHHN2016 ergibt sich bei einer geplanten Firsthéhe von 8,5 m ein zuldssiges Hochst-
maf von 74,0 m als Oberkante baulicher Anlagen in Metern tGber NHN im H6henbezugssystem
DHHN2016. Entsprechende Zahlenwerte sind in der Nutzungsschablone enthalten.

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
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1.2 Uberblick iiber die der Umweltpriifung zugrunde gelegten Fachgeset-
ze und Fachplane

MaBgeblich fir die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses Vorhabens
sind folgende gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I. S 3634),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394)

Sind aufgrund der Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung von Bauleitpldnen oder
von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und MinderungsmaBBnahmen sowie Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen zu erdrtern und zu bilanzieren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2022

Zur Vermeidung unndtiger Beeintrachtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die
in 88 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsatze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
maBgeblich und bindend.

Demnach ist zu prifen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1
BNatSchG erwarten lasst (Prognose des Eingriffs).

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle iber die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft
am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeintrachtigungen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit zu
prufen (Vermeidungspflicht).

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prifen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispiels-
weise durch umweltschonende Varianten gemindert werden kdnnen (Minderungspflicht). In
einem nachsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Eingriffe durch planerische
MaBnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in
Natur und Landschaft mit den Ubrigen berlGhrten 6ffentlichen und privaten Belangen abzuwa-
gen (Integritatsinteresse).

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfithrung des Bundesnaturschutzge-
setzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz — NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung 23.
Februar 2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli
2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
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Weitere liberortliche Planungen:

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei sind die einzel-
nen Bundeslander gebunden, lbergeordnete und zusammenfassende Plane oder Programme
aufzustellen.

Ziele der Raumordnung sind gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von
raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager der Raumordnung abschlie-
Bend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplanen zur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Fiir gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht
eine Anpassungspflicht. Bei den Grundsatzen der Raumordnung handelt es sich hingegen
gemal § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes
als Vorgaben fiir nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen.

Fur nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berticksichtigungspflicht. Fir Planungen
und MaBnahmen der Gemeinde Pragsdorf ergeben sich die Ziele, Grundsatze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen:

¢ Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008
(BGBI. | S. 2986), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 88)

¢ Landesplanungsgesetz (LPIG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5.Mai 1998 (GVOBI. M-V
1998, S.503, 613), zuletzt gedndert zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9.
April 2020 (GVOBI. M-V S. 166, 181)

¢ Landesverordnung iiber das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP-M-V) vom 27. Mai 2016

e Landesverordnung liber das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgi-
sche Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011

Das Amt fiir Raumordnung teilte mit Stellungnahme vom 31.08.2023 mit, dass der Bebau-
ungsplan Nr. 7 ,Am Haussee” den Zielen und Grundsdtzen der Raumordnung und Lan-
desplanung entspricht.
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Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) dient als behdrdenverbindliches Handlungsprogramm einer
Stadt oder Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen im Verhaltnis zum
Birger nach auBen. Er verursacht dennoch rechtliche Wirkungen von erheblicher Reichweite. Er
bildet den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Absatz 2 Nr. 1
BauGB bestimmt ist.

Die Gemeinde Pragsdorf ist noch nicht in der Lage, ein Flachennutzungsplankonzept flr das
gesamte Gemeindegebiet zu erarbeiten. Demgegentiber erfordert die geordnete stadtebauliche
Entwicklung, dass fiir das o. g. Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen
vorzeitigen Bebauungsplan geschaffen werden. Dieser kann aufgestellt werden, wenn dringende
Grinde es erfordern und der geplanten stadtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes
nicht entgegenstehen.

Fur die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplans spricht, dass die Gemeinde damit der
anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplatzen in der Gemeinde Pragsdorf gerecht werden kann,
um somit eine weitere positive Bevolkerungsentwicklung zu erreichen.

Die Rechtsprechung verlangt insoweit

.eine gewisse Einbettung des vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt seiner Aufstel-
lung vorhandenen Vorstellungen der Gemeinde von ihrer stadtebaulichen Entwicklung” (VGH
Minchen, U. v. 15.01.1997 — 26 N 96.2907 — juris, Rn. 18). Dies ist vorliegend nicht zweifelhaft.

Fur das Plangebiet und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und Entwicklungsab-
sichten der Gemeinde Pragsdorf vor, die einer Verwirklichung des auf dem Plangebiet beabsich-
tigten Vorhabens entgegenstiinden.

Gemal § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestiinde auch die Moglichkeit der Aufstellung eines selbststan-
digen Bebauungsplans.

Auch hier ist ein wirksamer Flachennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbststandige
Bebauungsplan ausreicht, um die stadtebauliche Entwicklung zu ordnen.

Dieser setzt allerdings voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf tber das
Plangebiet des Bebauungsplans hinaus in der Gemeinde nicht besteht.

Aufgrund der geringfiigigen PlangebietsgréBe im Verhaltnis zur Gesamtgemeindeflache ist der
vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht in der Lage, den stadtebaulichen bzw.
planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Gemeinde Pragsdorf abzude-
cken.

Der grundséatzliche Wille der Gemeinde zur Aufstellung eines Flachennutzungsplans besteht
unabhangig von dem vordergriindigen Ziel der Schaffung eines Wohngebietes innerhalb der
Ortslage Pragsdorf. Die Erarbeitung eines gesamtgemeindlichen Flachennutzungsplankonzeptes
kann jedoch diesen Fristen nicht untergeordnet werden.

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
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Die grundlegende Absicht der Gemeinde Pragsdorf einen Flachennutzungsplan aufzustel-
len, ist davon unberiihrt.
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschlieBlich des Untersu-
chungsraumes

Der Planungsraum befindet sich im Stdwesten der Ortslage Pragsdorf im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte. Die ErschlieBung erfolgt ausgehend der nérdlich verlaufenden Hauptstra-
Be Uber eine bestehende Zufahrt.

Der Geltungsbereich wird derzeit Gberwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet. Eine Teilflache
wird als Kleingarten genutzt.

Ostlich schlieBt sich ein Wochenendhausgebiet an. Die sich westlich anschlieBenden Nutzungen
sind durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wohnbebauungen gekennzeichnet.
Sudlich des Planungsraumes befindet sich der Haussee mit Uferbewuchs.

Die Topographie des Geldndes ist als eben zu bezeichnen. Die mittlere Gelandehdhe betragt
65,0 m Gber NHN im amtlichen Hohenbezugsystem DHHN2016.

Natirliche Oberflachen- oder FlieBgewasser sowie gesetzlich geschitzte Biotope sind innerhalb
des Geltungsbereiches nicht vorhanden.

Bei dem nachstgelegenen europaischen Schutzgebiet handelt es sich um das Vogelschutzgebiet
DE 2446-401 ,Waldlandschaft bei Colpin“. Dieses erstreckt sich in einer Entfernung von ca. 1.000
m zum Planungsraum. Das nachstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ist das DE
2446-301 ,Wald- und Kleingewasserlandschaft bei Burg Stargard”, welches sich in einer Entfer-
nung von 1.050 m erstreckt.

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
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Update GAIA

Update 3D Viewer

Abbildung 1: Ausschnitt aus der VirtualCityMAP 3D Stadtmodelle (Planungsraum rot markiert)

Festlegung des Untersuchungsraumes

Fur die vorliegende Planung wurde als Untersuchungsraum der Geltungsbereich einschlieBlich
eines Zusatzkorridors von 50 m gewahlt.
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der
Umweltmerkmale

Das Vorhaben ist sowohl maBnahmen- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewer-
ten. MaBigeblich fiir die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des geplanten Allgemeinen
Wohngebietes sind die Bauphase der vorbereitenden ErschlieBung und der Wohngebaude
selbst, die damit in Verbindung stehende Flacheninanspruchnahme sowie das mit der Gebiets-
ausweisung zu erwartende Verkehrsaufkommen.

Die Planung ist sowohl maBnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu bewerten.
Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind folgende Einzelkonflikte zu beriicksichtigen:

Baubedingte Auswirkungen

e Larm- und Schadstoffbelastungen, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr, nicht
quantifizierbare Storwirkungen auf die Schutzglter Tiere und Pflanzen sowie Mensch
und Siedlung

Anlagebedingte Auswirkungen

e Auswirkungen auf die Schutzgiter Tiere und Pflanzen, Boden sowie Landschaft durch
Flachenverlust aufgrund von Neuversiegelungen

Betriebsbedingte Auswirkungen

e Wirkungen aufgrund von Anliegerverkehr auf die Schutzgtiter Mensch und Siedlung und
Tiere und Pflanzen

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Im Rahmen der Umweltprifung ist die Prifung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande
erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Nutzung im Bereich der geplanten Baufelder erfolgt diese
Prifung als worst-case-Analyse.

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird unter Beach-
tung der anthropogenen Vorpragung abgesehen.

Von ihr waren keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu
artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatanspriichen vor dem Hintergrund der 6&rtlichen
Gegebenheiten sichere Rickschlisse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten
zulassen.

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort
geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Die Diskussion der Betroffen-
heit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden erfolgt in einem gesonderten Fachbeitrag.
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2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevdlkerung

Unter dem Schutzgut ist insbesondere auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktionen, die Gesund-
heit und das Wohlbefinden sowie die Erholungs- und Freizeitfunktionen abzustellen. Diese
koénnen durch physikalische, chemische oder biologische Einwirkungen beeintrachtigt werden.

Der Geltungsbereich wird derzeit Gberwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet. Eine Teilflache
wird als Kleingarten genutzt.

Ostlich schlieBt sich ein Wochenendhausgebiet an. Die sich westlich anschlieBenden Nutzungen
sind durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wohnbebauungen gekennzeichnet.

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt
Biotope
Methodik

Fur die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als Datengrundlage
die veroffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportals Mecklenburg-Vorpommern herange-
zogen.

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand 2013 erfolgte die Darstellung der
Biotop- und Nutzungstypen des Untersuchungsraumes (siehe Anlage 1).

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine kurze Beschrei-
bung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten Biotoptypen:

Ergebnisse
Biotoptypen mit hoher Bedeutung (Wertstufen 3-4)

Sudlich des Planungsraumes befindet sich der Haussee als Biotoptyp mit hoher Bedeutung. Es
handelt sich um ein nahrstoffreiches Stillgewasser (SEV).

Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung (Wertstufen 2-3)

Sudlich des Planungsraumes befindet sich ein standorttypischer Gehdlzsaum (VSX) entlang des
Ufers.

Biotoptypen mit untergeordneter Bedeutung (Wertstufen 0-1)

Der Planungsraum sowie der umliegende Untersuchungsraum umfasst Intensivgrinland auf
Mineralstandorten (GIM) und Teilflachen einer strukturarmen Kleingartenanlage (PKA). Dies gilt
auch fiir Siedlungsgebiische heimischer Gehdlzarten (PHX). StraBen (OVL), unversiegelte Wirt-
schaftswege (OVU) und die angrenzende Bebauung (landlich gepragtes Dorfgebiet (ODF)) sind
als naturfern einzustufen und zum GroBteil versiegelt. Eine Bedeutung als Lebensraum lasst sich
vorliegend nicht ableiten.
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Flora

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehdlzarten sowie der Standortbedin-
gungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den Biotoptypen nach der Anlei-
tung fir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-
Vorpommern.

Streng geschitzte Farn- und Blutenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der Sumpf-
Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Vierteiliger Rautenfarn
(Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simplex), Herzl6ffel (Caldesia parnas-
sifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides),
Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Zwerg-
Mummel, Zwerg-Teichrose (Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis sceptrum-carolinum),
Finger-Kuchenschelle (Pulsatilla patens), Frihlings-Kiichenschelle (Pulsatilla vernalis), Moor-
Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea) und Vorblattloses
Leinblatt (Thesium ebracteatum).

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der
Vornutzung des Planungsraumes ausgeschlossen werden.

Geholzschutz
Beim Ausbau der benétigten Zuwegung sind folgende Auflagen zu erwarten:

Aufgrabungen und Versiegelungen im Bereich von Bdumen haben auBerhalb des Wurzelbereiches
(Kronentraufbereich plus 1,50 m) zu erfolgen. Die DIN 18920 sowie die RAS LP 4 sind beziiglich
des Gehdlzschutzes bei der Bauausfiihrung maBgebend und einzuhalten. Baustelleneinrichtungen
sind auBerhalb des Wurzelbereiches der Bdume (Baumtraufe zzgl. 1,50 m) anzuordnen. Eine
Befahrung des Wurzelbereiches mit Bautechnik ist auszuschlieB3en.
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Fauna
Methodik

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitat-Qualitat und Eignung als
Lebensraum eingeschatzt (Potenzialabschatzung). Das Vorkommen einer Art wird angenommen,
wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-
case-Betrachtung). Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch gréBer sein als der reelle
Bestand, da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsachlich besiedelt sind.

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes konnte
demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorpragung sowie Berlicksichtigung einer am
MaBstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen werden.

Ergebnisse

Sdugetiere

Lebensraume von Kleinsaugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des Europai-
schen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb des Untersuchungsraums.
Fur Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra lutra) ergibt sich wirkbedingt kein
erhdhter Untersuchungsbedarf. Gewasser sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen.
Lebensraume der beiden Arten lberlagern sich im Regelfall nicht mit anthropogen lberpragten
Siedlungsflachen.

Fledermause

Natirliche Sommerquartiere der europaischen Fledermause sind enge Ritzen sowie Hohlraume.
Dabei bevorzugen einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhdohlen oder Stammris-
se. Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Hoéhlen. Teilweise werden auch
aufgelassene Gebdude besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April bis August genutzt.

Als Winterquartiere von Fledermausen (Microchiroptera) dienen Keller, Hohlen, Gewdlbe mit
einer hohen Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad. Die
vorkommenden Biotopstrukturen im Planungsraum stellen keine geeigneten Winterquartiere
dar.

Die Gehdlzstrukturen konnten als Sommerquartiere genutzt werden.

Eine Betroffenheit ist ndher zu untersuchen.
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Reptilien

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnatter (Coronella
austriaca) sowie Europaische Sumpfschildkrote (Emys orbicularis) streng geschitzt.

Lebensraume der europaischen Sumpfschildkréte befinden sich nicht innerhalb des Untersu-
chungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewasser mit gutem Wasserpflanzenbestand und schlam-
migen Grund.

Auch fir die Schlingnatter ist ein Vorkommen unwahrscheinlich. Vorzugslebensraume der Glatt-
/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von vegetations-
losen Flachen mit unterschiedlich dichter und hoher Vegetation und insgesamt einer gut
ausgebildeten Krautschicht. Typische Lebensraume sind somit strukturreiche Heiden, Moore,
Magerstandorte und lichte Walder.

Diese Lebensraume befinden sich nicht im Untersuchungsraum.

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Kérpertemperatur, wie alle Reptilien, Uber das
Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf strukturreiche Habitate, mit
Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc.
angewiesen.

Sie besiedelt Diinengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldrander, Feldraine,
sonnenexponierte Boschungen aller Art (Eisenbahndamme, Wegrander), Ruderalfluren, Abgra-
bungsflachen sowie verschiedenste Aufschlisse und Brachen.

Die besiedelten Flachen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes
Substrat, unbewachsene Teilflaichen mit geeigneten Eiablageflachen, sparlich bis mittelstarke
Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als Sonnenplatze
auf.

Potenzielle Winterquartiere und Fortpflanzungslebensrdume der Zauneidechse befinden sich
nicht im Planungsraum. Ein Vorkommen ist jedoch nicht auszuschlieBen. Eine Betroffenheit ist
naher zu untersuchen.
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Amphibien
Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensraume und Rickzugsmdglichkeiten angewiesen.

Die Kreuzkrote (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und Berg-
baufolgelandschaften. Die Knoblauchkrote praferiert lockere, lose Boden wie z.B. Sandheiden,
Magerrasen, Trockenrasen, Spargelbéden und Binnendlnen. Da sich diese Biotopstrukturen
nicht im Planungsraum befinden, ist das Vorkommen dieser Arten somit unwahrscheinlich.

Lebensraume und potentielle Laichgewasser von Rotbauchunke (Bombina bombina), Kamm-
molch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkréte (Bufo viridis), Europai-
scher Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) und des Kleinen Wasserfrosches
(Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewasser mit einer offenen Wasserflache und einem
reich strukturierter Gewasserboden.

Vorzugslebensraume der Amphibien befinden sich auBerhalb des geplanten Baufeldes. Eine
Betroffenheit von Amphibien durch das Einwandern in den Planungsraum kann aufgrund
der Nahe zum Gewasser nicht vollstindig ausgeschlossen werden und ist naher zu unter-
suchen.

Sonstige Artengruppen

Berlicksichtigt man, dass die Eingriffsflache keine natlrlichen aquatischen und semiaquatischen
Lebensraume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Percidae), Meeressauger, Libellen
(Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschlieBen.

Vorkommen streng geschutzter Kafer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum nicht bekannt.
Vorzugslebensraume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger Breitfliigel-
Tauchkafer (Graphoderus bilineatus) sind nahrstoffarme bis — maBige Stehgewasser. Diese
werden durch die Planung nicht berihrt.

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkafer (Lucanus cervus)
besiedeln alte Hohlenbaume und Walder. Diese sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht
vorhanden.

Nachweise des Mentrie’s Laufkafer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im Mecklenburg-
Vorpommern ausschlieBlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art praferiert nahrstoffarmere,
konstant grundwassergepragte, schlenken- und torfmoosreiche Standorte.

Die Vorzugslebensraume der genannten streng geschltzten Kaferarten werden durch die
Planung nicht berihrt. Eine Beeintrachtigung durch das geplante Vorhaben kann somit ausge-
schlossen werden.
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Schmetterlinge (Lepidoptera), wie der GroBe Feuerfalter (Lycaena dispar), der Blauschillernde
Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina) leben in
Mooren, Feuchtwiesen und an Bachlaufen. Diese Lebensrdaume sind im Bereich des Planungs-
raumes nicht vorhanden. Somit ist eine Beeintrachtigung durch das geplante Vorhaben nicht zu
erwarten.

Avifauna

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden européischen Vogel-
arten den Schutzstatus der besonders geschitzten Arten.

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter Berlicksichtigung
der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europaischer Brutvogelarten auf
storungsunempfindliche Offenland-, Gehdlz- und Gebaudebriter beschrankt werden.

Das Vorkommen von Offenlandbritern wie beispielsweise Grauammer (Emberizia calandra),
Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
ist im Untersuchungsraum maglich.

Potenziell vorkommende Gehdlzbriter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle
(Prunella modularis), Gartengrasmucke (Sylvia borin), Zaunkdnig (Troglodytes troglodytes),
Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula). Eine
Brutaktivitat dieser Arten in den Gehdlzen kann nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Fur diese
Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstatte nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant
sind also ausschlieBlich variable Niststatten.

Gebaudebriter wie z. B. Mauersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehl-
schwalbe (Delichon urbicum), Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
oder Haussperling (Passer domesticus) gelten als Kulturfolger. Sie besitzen teilweise eine aus-
schlieBliche Orientierung auf Gebaude. Ihre Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten, an senk-
rechten Wanden unter Uberhéngen, in Mauernischen oder in Mauerlochern. Ein Vorkommen
dieser Arten ist mdglich, eine Betroffenheit zu untersuchen.

Zusammenfassung

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im Untersuchungs-
raum nicht vorkommen kdnnen, sind nicht weiter zu beachten.

Ein erhohter Untersuchungsbedarf ergab sich zusammengefasst fir Fledermause, einwan-
dernde Amphibien und Reptilien sowie Brutvogel der Geholz-, Gebdude- und Offenland-
biotope.
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2.2.3 Schutzgut Flache

Der Planungsraum befindet sich im Stdwesten der Ortslage Pragsdorf und ist zum Teil bereits
anthropogen durch eine kleingartnerische Nutzung gepragt.

GemalB § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Boden
ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges MaB begrenzt
werden. Es werden keine Ackerflachen oder Wald in Anspruch genommen.

2.2.4 Schutzgut Boden

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und
Lebensraum fiir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nahrstoff- und Wasser-
speicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen insbesondere
auch zum Schutz des Grundwassers und als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie als
Nutzflache.

Bei den Bodenarten des Oberbodens handelt es sich gemaB den Karten der Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) um Sandlehme (sl).

Boden mit hoher Bedeutung als Lebensraum

Als Bdden mit hoher Bedeutung als Lebensraum fir Flora und Fauna sind solche zu nennen, die
das Vorkommen spezieller Arten ermdéglichen. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine
Boden mit hoher Bedeutung als Lebensraum fiir Flora und Fauna vorhanden.

Boden mit hoher Bedeutung als Regler fir den Stoff- und Wasserhaushalt

Diese anstehenden Bdden unterliegen keiner hervorgehobene Bedeutung fir den Stoff- und
Wasserhaushalt.

Boden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale oder
Verdachtsflachen bekannt.

Boden mit hoher Bedeutung als Nutzflache

GemaB den Karten des Geoportal M-V werden vorliegend keine Feldblocke Uberplant. Eine
Teilflache wurde kleingartnerisch genutzt.
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2.2.5 Schutzgut Wasser
Oberfldchenwasser

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflachengewasser oder Gewasser II.
Ordnung. Wasserwirtschaftliche Anlagen sind ebenfalls nicht vorhanden.

Der Planungsraum erstreckt sich nordlich des Haussees. Teilflachen befinden sich innerhalb des
Gewasserschutzstreifens. Grundsatzlich dirfen innerhalb des Gewasserschutzstreifens bauliche
Anlagen nicht errichtet oder wesentlich geandert werden. Ausnahmen koénnen zugelassen
werden. Fir das vorliegende Vorhaben wird eine Ausnahmegenehmigung gemal § 29 Abs. 3 Nr.
4 NatSchAG M-V gesondert bei der unteren Naturschutzbehorde zur Priifung beantragt.

Grundwasser

Der Planungsraum liegt auBerhalb von Hochwasserrisikogebieten. Die Grundwasserhéhenglei-
chen betragen 52 bis 53 m (siehe nachstehende Abbildung).

Abbildung 2: Grundwasserhéhengleichen (Planungsraum rot markiert) Quelle: umweltkarten.mv-regierung.de
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Entsprechend der nachstehenden Abbildung betragt der Grundwasserflurabstand innerhalb des
Geltungsbereiches mehr als 10 m. Der Grundwasserleiter gilt damit als bedeckt.

.au ‘ ’?I'IN o

;iiilllllll”hi

Abbildung 3: Grundwasserflurabstand und -lberdeckung (Planungsraum rot markiert) Quelle: umweltkarten.mv-

regierung.de

Entsprechend der Karten des Geoportals M-V gilt der Grundwasserleiter als bedeckt und der
Schutz als hoch. Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind fiir das Vorhaben nicht
erforderlich.

Aufgrund der hohen Grundwasseriiberdeckung von mehr als 10 m und der geringen
Auswirkungsintensitat durch die Errichtung eines Wohngebaudes ist mit keinen negativen
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen.
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2.2.6 Schutzgut Landschaft

Die Bewertung der Erlebnisqualitat und des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumentativ
anhand der standortbezogenen Kriterien zur Vielfalt, Eigenart, Naturnahe (Kulturgrad) und
Schonheit (Erleben).

Der Untersuchungsraum befindet sich in der Landschaftszone 3 — Riickland der Mecklenburgi-
schen Seenplatte.

Vorliegend sind keine unzerschnittenen, stérungsarmen und hochwertigen Landschaftsbildrau-
me von der Planung betroffen. Der Planungsraum ist bereits durch eine anthropogene Nutzung
gekennzeichnet.

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt,
Eigenart und Schoénheit, so hat der Vorhabenstandort durch seine anthropogene Vorpragung
eine deutlich verminderte Bedeutung fiir den Landschaftsraum.

Die bauliche Vorpragung in der Umgebung durch Wohnhauser und die Bungalowsiedlung
erzeugen einen eher dorflichen Charakter des Planungsraumes.

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit einer
Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natirlich als auch
menschlich gepragt sein.

Als naturnah und vielfdltig wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschliche
Einflisse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Fir den in Rede stehenden Planungsraum kann
kein naturnaher Charakter festgestellt werden.

Die Naturndhe und Vielfalt als Ausdruck fiir die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung,
Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Bezug auf Flora und Fauna beschrankt sich auf
den Haussee mit Gewassersaum sidlich des Planungsraumes.

2.2.7 Schutzgut Klima und Luft
Das Klima der Region ist warm und gemaBigt.

Nach der Klassifikation von Képpen und Geiger ist der Klimatyp im Planungsraum Cfb. Das Cfb-
Klima ist einer der am haufigsten anzutreffenden Klimatypen in Mittel- und Westeuropa. Die
Niederschlage sind relativ gleichmaBig verteilt und die Temperaturen der vier warmsten Monate
liegt Giber dem 10°C-Mittel.’

GemaB des Gutachterlichen Landschaftsrahmenplans Mecklenburgische Seenplatte befindet sich
die Gemeinde Pragsdorf in einer niederschlagsbenachteiligten Region.

L http://klima-der-erde.de/koeppen.html
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Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan MS (Planungsraum rot)

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Denkmale sind nach § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von
Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein offentliches Interesse besteht, wenn die Sachen
bedeutend fiir die Geschichte des Menschen, fir Stadte und Siedlungen oder fir die Entwick-
lung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und fir die Erhaltung und Nutzung kiinstle-
rische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder stadtebauliche Griinde vorliegen (§
2 Abs. 1 DSchG M-V).

Bodendenkmale sind nach § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen sowie Teile oder Mehrheiten von
Sachen, an deren Erhaltung ein offentliches Interesse besteht, da sie fiir die Geschichte des
Menschen bedeutend sind. Sie zeugen u.a. vom menschlichen Leben in der Vergangenheit und
gestatten Aufschliisse Uber die Kultur-, Wirtschafts-, Sozial- und Geistesgeschichte sowie Uber
Lebensverhaltnisse und zeitgendssische Umweltbedingungen des Menschen in ur- und friihge-
schichtlicher Zeit (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V).
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Erdeingriffe jeglicher Art im Bereich von Bodendenkmalen haben deren Veranderung zur Folge.
Wenn bei Vorhaben der o. g. Art ein Denkmal verdndert wird, bedarf es gemaB § 7 DSchG M-V
einer Genehmigung durch die fir die Bewilligung des Vorhabens zustandigen Behorde, die die-
se wiederum nur nach Anhérung gemal3 § 7 Abs. 1 DSchG M-V bzw. im Einvernehmen gemaB
§ 7 Abs. 6 DSchG M-V mit dem Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege erteilen darf.

Das Landesamt kann der Genehmigung nur dann zustimmen, wenn eine archdologische Unter-
suchung der betroffenen Teile des Bodendenkmals durch Fachkrafte gewahrleistet ist. Alle durch
die Untersuchung entstehenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffes zu tragen (§ 6 Abs. 5
DSchG M-V).

Baudenkmale
Im Planungsraum sind keine Baudenkmale vorhanden.
Bodendenkmale

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale oder
Verdachtsflachen bekannt.

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffdllige Bodenverfarbungen entdeckt werden, ist
gemal § 11 DSchG M-V vom 6.Januar 1998 (GVOBI.M-V, Teil |, S.12 ff.) die zustandige untere
Denkmalschutzbehdrde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen
des Landesamtes flr Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem Zustand zu
erhalten. Verantwortlich hierflr sind, der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigenti-
mer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt finf
Werktage nach Zugang der Anzeige.
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2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

Der Planungsraum erstreckt sich nordlich des Haussees. Teilflachen befinden sich innerhalb des
Gewasserschutzstreifens. Grundsatzlich dirfen innerhalb des Gewasserschutzstreifens bauliche
Anlagen nicht errichtet oder wesentlich geandert werden. Ausnahmen kdnnen zugelassen
werden. Fur das vorliegende Vorhaben wird eine Ausnahmegenehmigung gemal3 § 29 Abs. 3
Nr. 4 NatSchAG M-V gesondert bei der unteren Naturschutzbehdrde beantragt.

Bei dem nachstgelegenen europaischen Schutzgebiet handelt es sich um das Vogelschutzgebiet
DE 2446-401 ,Waldlandschaft bei Colpin“. Dieses erstreckt sich in einer Entfernung von ca. 1.000
m zum Planungsraum. Das ndchstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ist das DE
2446-301 ,Wald- und Kleingewasserlandschaft bei Burg Stargard”, welches sich in einer Entfer-
nung von 1.050 m erstreckt.
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands
2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchfiihrung der Planung

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit
sowie die Bevolkerung

Ziel des Vorhabens ist es die Errichtung von bis zu acht Baugrundstiicken flr Einfamilienhauser
planungsrechtlich abzusichern.

Weil mit dieser Planung keine Immissionen erzeugt werden, die im Sinne des Immissionsschutz-
rechts relevant waren, lassen sich auch keine nachhaltigen negativen Auswirkungen auf angren-
zende Wohnnutzungen ableiten.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind mit der Planung generell nicht zu
erwarten.

2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-
sche Vielfalt

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft
definiert als ,Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdanderungen
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die
Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich
beeintrachtigen kdnnen.”

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prifen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf Tiere und
Pflanzen des Untersuchungsraumes haben kann.

Auswirkungen in der Bauphase

Biotope

Hochwertige Biotopstrukturen werden mit der vorliegenden Planung nicht in Anspruch genom-
men.

Avifauna

Fur Nahrungsgaste und Durchziigler wird das geplante Vorhaben keine erheblichen Beeintrach-
tigungen erzeugen. Ein Ausweichen auf benachbarte Biotopstrukturen ist moglich.

Dennoch sind sekundare Stérungen innerhalb der Bau- und Betriebsphase flir europaische
Vogelarten nicht ganzlich ausgeschlossen.

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen
auf Lebensraume und Arten mit einer besonderen Bedeutung fiir den Arten- und Biotopschutz
wurden folgende MaBnahmen in das gemeindliche Planungskonzept integriert:
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¢ Baufeldfreimachung und Abbruchsarbeiten auBBerhalb der Brutperiode

o Erhalt von hochwertigen Geholzstrukturen (Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft)

Fir Gebdudebriter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prifen, ob sich an Gebauden
Brutaktivitaten eingestellt haben. In diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung der
Brutperiode durchzufiihren und entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkasten herzustel-
len.

Mit dem Abbruch der Gebdude auBerhalb der Brutperiode kann sichergestellt werden, dass kein
Totungsverbotstatbestand eintritt.

Grundsatzlich ist der Abbruch von Gebduden mit Niststatten von europaischen Vogelarten als
Verbotstatbestand gemal3 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten) anzusehen.

Aus diesem Grund ist vor dem Abbruch eine Ausnahme gemaB § 45 Abs. 7 BNatSchG zu bean-
tragen. Um den Erhaltungszustand der Population im Gebiet zu sichern sind entsprechende CEF-
MaBnahmen vorzusehen.

Die vorgesehene Bauzeitenregulierung ist als VermeidungsmaBnahme anzusehen. Mithilfe
dieser MaBnahme kann das Eintreten der Verbotstatbestande vollstandig vermieden werden.

Sofern die Bauphase noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen
werden, dass die Bauereignisse im spateren Verlauf zu einer Vergramung und damit zu einem
Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate fihrt.

Erhebliche Beeintrachtigungen und Stérungen von europdischen Vogelarten wahrend der
Bauphase, die zur Aufgabe von Lebensrdaumen, Brutplatzen und/oder zur Tétung von
Entwicklungsformen geschiitzter Vogelarten fithren kénnten, sind somit durch die o.g.
Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnahmen auszuschlieBen.

Amphibien

Vorzugslebensraume von Amphibien werden fir das Vorhaben nicht in Anspruch genommen.
Ein Einwandern von Individuen in das Baufeld ist jedoch potenziell moglich.

Wenn die Bauzeit aulerhalb Hauptwanderungszeiten der Amphibien von September bis Marz
stattfindet, sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb
dieses Zeitraums stattfinden, ist ein Folienschutzzaun aufzustellen, der das Einwandern in das
Baufeld verhindert. Nach Beendigung der Bauarbeiten ist der Schutzzaun vollstandig zu entfer-
nen.
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Reptilien
Vermeidung und Minimierung

Fur das festgesetzte Baufeld lasst sich eine Gefahrdung der Zauneidechsen in ihren Fortpflan-
zungs- und Uberwinterungsplatzen ausschlieBen. Vorzugslebensraume werden nicht in An-
spruch genommen. Ein Einwandern ist jedoch potenziell méglich.

Sofern man die als wesentlich anzusehenden Eingriffe der Baufeldfreimachung auf einen Zeit-
raum zwischen Oktober und Marz verlagert, ist fir diese Habitatstrukturen zumindest das Toten
von aktiven Einzelindividuen auszuschlieBen (Bauzeitenregelung).

Dariiber hinaus bleibt im Umfeld des festgesetzten Baufeldes ein ausreichend groBer Anteil an
Uberlebenswichtigen Habitatstrukturen fir die Reptilienpopulation erhalten. Diese Flachen
stehen in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den potenziellen Lebensrdaumen im
Baufeld selbst.

Eine Verletzung des artenschutzrechtlichen Verbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt bei den
im Geltungsbereich geplanten Eingriffen nicht vor, wenn die 6kologische Funktion einer be-
troffenen Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang durchgangig erhalten bleibt (Funktions-
erhaltung).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Reproduktionsstitten und die Uberwinterungsplatze der
Zauneidechse nicht in unmittelbarer Nahe zum festgesetzten Baufeld befinden. Insofern ist ein
baulicher Eingriff wahrend der Uberwinterungsphase unkritisch (Bauzeitenregelung). In dem
verbleibenden Aktivitdtszeitraum muss das Einwandern der Tiere in das Baufeld z. B. durch
Leiteirichtungen effektiv verhindert werden (Sicherung). Durch die o. g. Vermeidungsmalnah-
men bleibt ein Riickzugsraum fiir Zauneidechsen wahrend der gesamten Bauarbeiten erhalten.

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnahmen kann sichergestellt
werden, dass fiir die Zauneidechse keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestinde
beriihrt werden.

Fledermause

Gebaudeabbriiche oder Geholzbeseitigungen mit moglichen Tagesquartieren sind in der Zeit
zwischen Oktober und Februar, also auBerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit
verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgebaude auf Besiedlung durch
Fledermause durchzufihren.

Sofern Besiedlungen von Gehdlzen und Gebauden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor
den Eingriffen Fledermauskdsten bzw. -bretter als vorgezogene AusgleichsmaBnahmen an
geeigneten Baumen oder Gebduden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf diese
Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fir Fledermause in einem raumlichen Zusammen-
hang geschaffen.
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Unter Einhaltung dieser MaBnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale
Population ableiten.

Der Geltungsbereich steht den potenziell vorkommenden Fledermausarten grundsatzlich auch
mit der Umsetzung der Planung uneingeschrankt als Jagd- und Nahrungshabitat zur Verfligung.

Auswirkungen in der Betriebsphase

Der Entzug von Lebensraumen ist flr Pflanzen und Tiere auf den Planungsraum selbst und die
damit in Verbindung stehende Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes begrenzt.

Die Begrenzung der mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden Eingriffe auf ein der Vorbelas-
tung und Eignung des jeweiligen Planungsraumes entsprechendes MaB sichert die unter 2.2.2
bewerteten hochwertigen Biotope und Lebensraume auBerhalb des Allgemeinen Wohngebietes
nachhaltig in ihrem Bestand.

Beeintrachtigungen von hoheren Arten und Lebensgemeinschaften sind deshalb fiir die Be-
triebsphase weitestgehend auszuschlieBen.
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Flache

Die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden MaBnahmen haben Auswirkungen auf das
Schutzgut Flache, da mit der Umsetzung des Vorhabens und der geplanten Errichtung von
Wohnhausern Vollversiegelungen verbunden sind.

Es werden jedoch zum Teil baulich vorgepragte Areale in Anspruch genommen. Die mit der
Planung verbundenen Versiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-Ausgleichskonzepts
kompensiert.

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Flache erkennbar.

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Wie bereits festgestellt, werden mit der vorliegenden Planung keine hochwertigen Bdden in
Anspruch genommen.

Es handelt es sich im Planungsraum Uberwiegend um Bdden mit normaler Funktionsauspragung
ohne besondere Bedeutung als Lebensraum fiir geschiitzte Pflanzen und Tiere. Diese Bdden
haben als Naturkdrper und Lebensgrundlage fir Menschen und Tiere insbesondere in ihren
Funktionen als Lebensraum fiir Bodenorganismen, als Standort fur die nattrliche Vegetation und
Standort fur Kulturpflanzen, als Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer fur
Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung.

Durch den Einsatz der bautechnischen Gerate sowie durch den Fahrzeugverkehr besteht die
potenzielle Gefahrdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieréle), insbesonde-
re in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann. Vor Beginn der Bauarbei-
ten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prifen.

Mangel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Gerate sind
von der Baustelle zu entfernen. Gleichzeitig werden die Fahrzeugfiihrer der Baufahrzeuge auf
diese potenzielle Gefahrdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemafen und
umsichtigen Bauausfihrung belehrt. Lagerplatze sind in einem ordnungsgemaBen Zustand zu
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet.

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemal zu entsorgen und
gegen unbelasteten Boden auszutauschen.

Die Arbeiten sind so auszufiihren, dass Verunreinigungen von Boden und Gewasser durch
Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei
auftretenden Havarien mit wassergefdhrdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen.

Die zustandige untere Wasserbehorde ist unverziiglich Gber die Havarie und die eingeleiteten
MaBnahmen zu informieren.
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Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrol-
lieren und durchzusetzen.

Falls Anzeichen fir altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind unverziiglich
die Arbeiten einzustellen und die untere Wasserbehdrde zu informieren. Treten bei Erdarbeiten
Auffalligkeiten wie z.B. unnaturliche Verfarbungen, Gerliche oder Millablagerungen auf, ist der
Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises zu informieren, um weitere Verfahrens-
schritte abzustimmen.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilte mit Stellungnahme vom 12.10.2023 mit, dass
Altlasten gemalB § 2 BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Flache entge-
genstehen, der Unteren Bodenschutzbehorde beim Umweltamt des Landkreises zum gegenwar-
tigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.

Hinweise

Eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) hat zu erfolgen. Die Bodenkundliche Baubegleitung
(st dem Landkreis vor Anzeige des Baubeginns vorzulegen.

GemdB § 1 LBodSchG M-V ist grundsdtzlich bei ErschlieBungs- und BaumalBBnahmen mit Bo-den
sparsam und schonend umzugehen.

Aufgrund der Flédcheninanspruchnahme des Vorhabens ist der Bauprozess durch Personen beglei-
ten zu lassen, die liber Fachkenntnisse zum Bodenschutz verfiigen und den Vorhabentrdger bei der
Planung und Realisierung des Bauvorhabens bzgl. bodenrelevanter Vorgaben im Rahmen einer
Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) unterstiitzen. Eine BBB umfasst Leistungen des vorsorgen-
den Bodenschutzes von der Genehmigungsplanung und Erstellung des Bodenschutzkonzeptes liber
die Begleitung des Bauvorhabens und Rekultivierung bis hin zum Bauabschluss bzw. zur Zwi-
schenbewirtschaftung und Riickbau der Anlage.

GemdB § 4 Absatz 5 BBodSchV kann die zustédndige Behdrde bei Vorhaben, bei denen auf einer
Flciche von mehr als 3.000 m? Materialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder
eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben oder abgescho-
ben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder voriibergehend vollstindig oder teilweise
verdichtet wird, die Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung nach DIN 19639 verlan-
gen.

Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich
so zu verhalten, dass keine schddlichen Bodenverdnderungen hervorgerufen und somit die Vor-
schriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsdtze des BBodSchG
und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu beriicksichtigen. Insbesondere bei bodenschddigenden
Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeintrégen ist Vorsorge gegen das Entstehen von
schddlichen Bodenverdnderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenverndssungen und
Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefiige bzw. wichtige Bodenfunktionen sind
bei einem méglichst geringen Fldchenverbrauch zu erhalten.
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Soweit im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbéden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstiick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge
gegen das Entstehen schddlicher Bodenverdnderungen zu treffen, die standorttypischen Gegeben-
heiten sind hierbei zu berlicksichtigen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 der novellierten Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der
Anforderungen der DIN 19731 wird besonders hingewiesen.

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfdllen hat entsprechend den Vorschriften des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG M-V) und der auf Grund
dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfdlle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich geordne-
ten und gemeinwohlvertriglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzufiihren. Bauschutt und andere
Abfdlle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).

Das Verbrennen von Holzabfdllen bzw. Abbruchholz auBerhalb dafiir zugelassener energetischer
Verwertungsanlagen ist verboten.

Es ist darauf zu achten, dass wdhrend des gesamten Bauvorhabens die Lagerung von Baustoffen
flichensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie méglich auf vorbelasteten bzw. entspre-
chend befestigten Fldchen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Techno-
logien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen auf den Boden
so gering wie mdglich zu halten. Nach Beendigung der BaumaBBnahme sind Fléichen, die tempordr
als Baunebenfldchen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden wieder-
herzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen.

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Da im Planungsraum eine ausreichende Uberdeckung des Grundwasserleiters gegeben ist, sind
keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten.

Durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr besteht wahrend der Bauphase die potenzielle
Gefahrdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmierdle) insbesondere in Senken,
in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwand-
freien Zustand zu prifen. Mangel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte
Fahrzeuge und Gerate sind von der Baustelle zu entfernen.

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugfiihrer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle
Gefahrdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemaBen und umsichtigen Bauausfiih-
rung belehrt.
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Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemaB zu entsorgen und
gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehorde des Landkreises ist
unverzuglich Uber die Havarie und die eingeleiteten MaBnahmen zu informieren.

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrol-
lieren und durchzusetzen. Eine erhebliche und nachhaltige Beeintrachtigung des Schutzgutes
Wasser durch das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefahrdungspotenzial des Schadstoffein-
trags in Boden-, Grund und Oberflachenwasser ist bei ordnungsgemaBer Bauausfiihrung nicht
Zu erwarten.
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2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Vollversiegelungen verbunden. Der Vegetationsverlust
umfasst jedoch nur krautige Vegetation. Baumbestande werden erhalten, wodurch grundsétzlich
keine messbaren Auswirkungen auf die kleinklimatischen Verhaltnisse zu erwarten sind.

Anlagebedingt werden sich durch die Baukorper die Riickstrahlungswerte lokal erhéhen. Mit der
Schaffung von bis zu acht Wohnhdusern wird sich das Verkehrsaufkommen nur geringfiigig
erhéhen.

Erhebliche oder nachhaltige Beeintrachtigungen des Schutzgutes Luft und allgemeiner
Klimaschutz sind mit dem Vorhaben jedoch nicht ableitbar.

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Die Zahl der Vollgeschosse der geplanten Gebaude wurde auf Z=| begrenzt. Aus der weiteren
Festsetzungssystematik zum Mal der baulichen Nutzung und den ortlichen Bauvorschriften
ergibt sich eine in Bezug auf das Landschaftsbild vertragliche Héhe und Dichte der bestehenden
baulichen Anlagen.

Der Planungsraum ist anthropogen vorgepragt. Aufgrund der derzeitigen Nutzung ist vorlie-
gend kein hochwertiger Landschaftsraum betroffen.

Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich unter Berticksichtigung der anthro-
pogenen Vorpragung, der Begrenzung der zulassigen Firsthéhe sowie der Gestaltung der
baulichen Anlagen nicht ableiten.

Erhebliche Beeintrachtigungen sind deshalb fir das Schutzgut Landschaft nicht zu erwarten.
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2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung

Bei dem nachstgelegenen europaischen Schutzgebiet handelt es sich um das Vogelschutzgebiet
DE 2446-401 ,Waldlandschaft bei Colpin“. Dieses erstreckt sich in einer Entfernung von ca. 1.000
m zum Planungsraum. Das nachstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung ist das DE
2446-301 ,Wald- und Kleingewasserlandschaft bei Burg Stargard”, welches sich in einer Entfer-
nung von 1.050 m erstreckt. Aufgrund der hohen Entfernung und der Vorpragung des Standor-
tes konnen negative Auswirkungen auf diese Schutzgebiete durch die vorliegende Planung
ausgeschlossen werden.

Teilflachen befinden sich innerhalb des Gewasserschutzstreifens. Grundsatzlich dirfen innerhalb
des Gewasserschutzstreifens bauliche Anlagen nicht errichtet oder wesentlich geandert werden.
Ausnahmen kénnen zugelassen werden. Fur das vorliegende Vorhaben wird eine Ausnahmege-
nehmigung gemal § 29 Abs. 3 Nr. 4 NatSchAG M-V gesondert bei der unteren Naturschutzbe-
horde zur Prifung beantragt.

Fur das geplante Allgemeine Wohngebiet werden keine hochwertigen Biotopstrukturen Uber-
plant. Die Gehdlze entlang des Ufers werden als solche vollsténdig erhalten und wurden ent-
sprechend festgesetzt. Negative Auswirkungen auf das Gewasser sind somit nicht zu erwarten.

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale oder
Verdachtsflachen bekannt.

Bei jeglichen Erdarbeiten kdnnen jederzeit zufallig archdologische Funde und Fundstellen
(Bodendenkmale) neu entdeckt werden. Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffallige, unge-
wohnliche Bodenverfarbungen oder Veranderungen oder Einlagerungen in der Bodenstruktur,
die von nicht selbststandig erkennbaren Bodendenkmalen hervorgerufen worden sind/ sein
kénnen, entdeckt, gelten die Bestimmungen des § 11 DSchG M-V.

In diesem Fall ist das Landesamt flr Kultur und Denkmalpflege M-V unter der o. g. Telefon-
nummer unverziglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes, mindestens 5 Werktage ab Eingang der
Anzeige, fir die fachgerechte Untersuchung in unverandertem Zustand zu erhalten.
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2.3.2 Anfilligkeit des Projekts fiir schwere Unfédlle und/oder Katastrophen

Gefahrliche Stoffe im Sinne der Zwolften Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung — 12. BImSchV), die die in Anhang | genannten
Mengenschwellen Uberschreiten, werden vorliegend nicht gelagert oder verwendet. Das Vorha-
ben ist nicht in der Lage schwere Unfélle oder Katastrophen zu verursachen.

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung
des Vorhabens

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchfihrung der Planung die gegenwartigen Fla-
chenauspragungen und Nutzungsstrukturen weiterhin vorhanden sein wirden. Dies hatte keine
wesentlich positiven Auswirkungen auf den Planungsraum.

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschlieBlich der
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des geplan-
ten Vorhabens unter Berlcksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgutern.

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevélkerung

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeintrachtigungen des Schutz-
gutes ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutzgtitern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen konnten
keine erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut ermittelt werden. Wechselwirkungen
mit anderen Schutzgttern sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Flache
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.
Schutzgut Boden

Allgemein besteht die Mdglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen den Schutz-
gltern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentliche Veranderung des Bodens
fiihrt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was nachfolgend zu einer Anderung des Lebens-
raums von Tieren fuhrt. Allerdings ist aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Flache fir
den Arten und Biotopschutz eine Beeintrachtigung auszuschlieBen.

Schutzgut Wasser

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.
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Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.
Schutzgut Landschaft

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht erkennbar.
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgutern sind nicht zu erwarten.

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Der Planungsraum befindet sich innerhalb der Ortslage Pragsdorf, welches bereits einer anthro-
pogenen Pragung unterliegt.

Zielstellung des Vorhabens ist die Errichtung von bis zu acht Einzel- bzw. Doppelhdusern.
Aufgrund der Vorpragung des Standortes und dem Anschluss an vorhandene Siedlungsstruktu-
ren erscheint die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort als zielfihrend.
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3. Weitere Angaben zur Umweltpriifung

3.1 Beschreibung von methodischen Ansdtzen und Schwierigkeiten bzw.
Kenntnisliicken

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Hinweise
zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umweltprifung wurden im Rahmen
der friihzeitigen Behordenbeteiligung der zustandigen Fachbehorden ermittelt.

3.2 Hinweise zur Uberwachung (Monitoring)

Uber ein Monitoring (berwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, um
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln.

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete UberwachungsmaB-
nahmen und Informationen unter Berticksichtigung der Bringschuld der Fachbehdrden nach § 4
Absatz 3 BauGB in regelmaBigen Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu priifen und
gegebenenfalls geeignete MalBBnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Die Gemeinde plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des Vorhabens zu
prufen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen Unsicherheiten verbunde-
nen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswir-
kungen aufgetreten sind. Die Priifung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehdrden.
Alle mit dem Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den
Investor zu tragen.

3.3 Erforderliche Sondergutachten

Innerhalb der Umweltpriifung wurde eine artenschutzrechtliche Prifung (Artenschutzfachbei-
trag) fur den Untersuchungsraum durchgefiihrt. Gegenstand dieser naturschutzfachlichen
Bewertung war es zu prifen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden
Empfindlichkeiten Uberlagern. Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung der in Rede
stehenden Eingriffsbaufelder sowie der vorgesehenen MaBBnahmen ist es auszuschlieBen, dass
die okologische Funktion des vom geplanten Vorhaben betroffenen Gebietes als Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatte in ihrem raumlichen Zusammenhang zerstort wird.

Fur das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte Empfindlich-
keiten streng geschuitzter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten Verbotstatbestande des
erheblichen Storens wild lebender Tiere oder die Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten erfiillen. Die 6kologische Funktion bleibt im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt,
sofern die Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnahmen eingehalten werden. Der Festsetzung
eines Allgemeinen Wohngebietes am geplanten Standort stehen nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.
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4. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Prifung der Wirkung des geplanten allgemeinen Wohngebietes auf die Schutzgiter des
Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzguter aufgrund der beschriebenen
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt werden.

Die beschriebenen Ziele und MaBnahmen des Vorhabens lassen keine erheblichen nachteiligen
und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgiter vermuten.

Unter Einhaltung der beschriebenen VermeidungsmaBnahmen ist von keiner Beeintrachtigung
auszugehen. Eine Beeintrachtigung weiterer besonders oder streng geschitzter Arten ist nicht
ableitbar.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nach der Prifung als nicht erheblich zu
bewerten.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerte-
ten Schutzgiiter konnte fiir dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltpriifung nicht festge-
stellt werden.

Bebauungsplan Nr. 7 Umweltbericht Stand Marz 2024
~Am Haussee"
der Gemeinde Pragsdorf



Seite | 39

5. Anhang

Anhang 01 Biotoptypenkartierung

Anhang 02 Artenschutzfachbeitrag
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Legende Biotoptypen

BBG I Baumgruppe (§)

SE [ Nahrstoffreiche Stillgewasser

VSX Standorttypischer Gehdlzsaum an stehenden Gewassern
GIM Intensivgriinland auf Mineralstandorten

PHX [ Siedlungsgebiisch

ODF [ Landlich gepragtes Dorfgebiet

OvL Stralle

OVU [ Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

Sonstiges
E::} Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7

— —  —  Baugrenze

Gemeinde Pragsdorf

Bebauungsplan Nr. 7 "Am Haussee"
Anlage 05 - Biotopkartierung (Mal3stab 1 : 1.250)
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1. Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Um der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplatzen in der Gemeinde Pragsdorf gerecht zu
werden, zielen bereits vorliegende, konkrete Investitionsabsichten darauf ab bis zu 8
Baugrundstiicke fur Einfamilienhduser im Sidwesten der Ortslage planungsrechtlich zu
ermdglichen. Planungsziel ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4
BauNVO.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf hat in der Sitzung am 06.07.2023 die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Am Haussee"” beschlossen.

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen
artenschutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 BNatSchG
aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zulassigkeit zu prifen. Zu
untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen des Vorhabens auf besonders und
streng geschiitzte Arten sowie die mittelbaren Auswirkungen durch stoffliche Immissionen,

Larm und andere Storreize.

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (SaP) werden die
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
bezlglich der gemeinschaftsrechtlich geschiitzten Arten (alle europaischen Vogelarten, Arten
des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfillt werden konnen, ermittelt und

dargestellt.
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1.2 Untersuchungsraum und Datengrundlagen

Der Planungsraum befindet sich im Sudwesten der Ortslage Pragsdorf im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte. Die ErschlieBung erfolgt ausgehend der nérdlich verlaufenden
HauptstraBe Uber eine bestehende Zufahrt.

Der Geltungsbereich wird derzeit Uberwiegend landwirtschaftlich bewirtschaftet. Eine
Teilflache wird als Kleingarten genutzt.

Ostlich schlieBt sich ein Wochenendhausgebiet an. Die sich westlich anschlieBenden
Nutzungen sind durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen und Wohnbebauungen
gekennzeichnet.

Sudlich des Planungsraumes befindet sich der Haussee mit Uferbewuchs.

Die Topographie des Gelandes ist als eben zu bezeichnen. Die mittlere Gelandehdhe betragt
65,0 m Gber NHN im amtlichen H6henbezugsystem DHHN2016.

Naturliche Oberflachen- oder FlieBgewasser sowie gesetzlich geschitzte Biotope sind
innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden.

Bei dem nachstgelegenen europaischen Schutzgebiet handelt es sich um das
Vogelschutzgebiet DE 2446-401 ,Waldlandschaft bei Colpin”. Dieses erstreckt sich in einer
Entfernung von ca. 1.000 m zum Planungsraum. Das nachstgelegene Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung ist das DE 2446-301 ,Wald- und Kleingewasserlandschaft bei
Burg Stargard”, welches sich in einer Entfernung von 1.050 m erstreckt.
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Update GAIA

Upaate 3D Viewer

Abbildung 1: Ausschnitt aus der VirtualCityMAP 3D Stadtmodelle (Planungsraum rot markiert)

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung

stitzen sich auf den Leitfaden ,Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz gemdlB § 44

Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung”. Folgende Themenkomplexe sind bei

der Prifung der Verbotstatbestande zu berlicksichtigen bzw. zu untersuchen:

O

O

O

O

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Europaische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), insbesondere
Brutvogel

die darliber hinaus nach nationalem Recht "streng geschiitzten Arten" gemaB BNatSchG.

Die Entscheidung Uber die tatsachliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande

basiert auf drei wesentliche Kriterien:
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o die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens
o deren maximale Wirkreichweiten

o die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungsraumes.

Sofern sich alle drei Parameter (berlagern, droht ein VerstoB gegen die
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG.

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatausstattung und
Eignung als Lebensraum eingeschatzt (Potenzialabschatzung). Ausgegangen wird in diesem
Fall von der sogenannten worst-case-Betrachtung, in welcher das Vorkommen einer Art
angenommen wird, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete
Habitatstrukturen befinden. Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch groBer sein als
der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsachlich besiedelt sind.

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird
unter Berlcksichtigung einer am MalBstab der praktischen Vernunft ausgerichteten
Untersuchungstiefe abgesehen. Von ihr waren keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da
bereits allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatanspriichen
vor dem Hintergrund der Oortlichen Gegebenheiten sichere Rickschlisse auf das
Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.

Die worst-case-Betrachtung ist in diesem Falle geeignet, um den Sachverhalt angemessen zu
erfassen. Vor dem Hintergrund der ortlichen Gegebenheiten lassen allgemeine Erkenntnisse
zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatanspriichen sichere Riickschliisse auf das
Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zu.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
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1.4 Gegebenheiten, die artenschutzrechtliche Probleme erwarten lassen kénnten

Checkliste:
Gegebenheiten, die artenschutzrechtliche Probleme erwarten lassen kdonnten
Gegebenheiten Ja Nein
Das Bauvorhaben liegt innerhalb oder angrenzend (innerhalb von 300 m)
an folgenden Bereichen (Angaben abrufbar im Geoportal M-V unter
https://www.geoportal-mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-
MVprofessional
e Wald X
e Gesetzlich geschitzte Biotope X
e |ebensraumtypen FFH (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) X
e Grundwasserabhdngige Okosysteme X
e Ehemalige Rieselfelder X
e Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (inklusive Natura 2000) X

Das Bauvorhaben liegt innerhalb oder angrenzend (innerhalb von 300 m)
an ein Verbreitungsgebiet folgender Anhang IV-Arten (Angaben abrufbar
im Geoportal M-V unter https://www.geoportal-
mv.de/portal/Geodatenviewer/GAIA-MVprofessional = Naturschutz -
Arten = Fauna

e Fischadler X

e Fischotter

e Kranich
e Rotmilan X
e Schreiadler X

e Schwarzstorch

e Seeadler

e FEremit X
e Wanderfalke X
e Weillstorch
e Wiesenweihe X X
Flr das Vorhaben liegen konkrete Hinweise auf ein Vorkommen
artenschutzrechtlich relevanter Arten vor (bzw. Naturschutzverbande, X

vorhandene Kartierungen, etc.)

Konkrete Hinweise vor Ort lassen auf ein Vorkommen bestimmter Arten/
Artengruppen schliefen (bspw. Kotspuren, FraRspuren, tote Individuen, X
Nester, etc.)

Das Bauvorhaben weist folgende Eigenschaften auf:

e Eshandelt sich um ein Gebaude, das alter als flinfzig Jahre ist

e Spalten in Fassaden, Querfugen, zerstorte oder offene Fenster,
etc.

e Erhohte Lichtemissionen (insbesondere
Beleuchtungseinrichtungen, deren Licht in den Himmel oder in X
den baurechtlichen AuBenbereich strahlt oder reflektiert wird)

e Erhohte Larmemission (je nach Art oberhalb von 47 db(A) (Garniel X
et al. 2007))

e Potenzielle Tierfallen (Schachte, Rickhaltebecken Glasscheiben, X
(Frei-)Leitungen
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Gegebenheiten Ja Nein
Das Vorhaben Uberplant folgende Strukturen oder grenzt daran an (300
m):
e Geholzbestande (ab ca. 30 Jahre) X
e Baumbestand mit Hohlen, Spalten oder Horsten X
e Dicht gewachsene Hecken und/ oder Geblsche
e (Gewasser
e Waldrander X
e Bahndamme X
e Brachflachen/ Ruderalflachen X
e Kiesgruben oder dhnliches X

Bebauungsplan Nr. 7
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1.5 Relevanzpriifung

Im Rahmen der Relevanzprifung werden die Arten ,herausgefiltert”, fiir die eine
Betroffenheit  hinsichtlich der  Verbotstatbestinde mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Priifung nicht mehr
unterzogen werden missen.

Dies sind Arten,

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemaB Roter Liste ausgestorben oder
verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in naher Zukunft
unwahrscheinlich erscheint,

o die nachgewiesenermafBen im Naturraum nicht vorkommen,

o die aufgrund ihrer Lebensraumanspriiche und der vorhandenen Habitatstrukturen im
Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen kénnen (z. B. Fehlen von fir die Arten
notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Walder, Gewasser etc.),

o bei denen sich Beeintrachtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) aufgrund der
geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschlieBen lassen.

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher Einschatzung
keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum vorfinden bzw. die in
Mecklenburg-Vorpommern generell nur sehr lokale Vorkommen aufweisen und deren
Vorkommen in keinem raumlichen Zusammenhang mit dem Vorhabenstandort stehen.

Flora

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehdlzarten sowie der
Standortbedingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den Biotoptypen
nach der Anleitung flir die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in
Mecklenburg-Vorpommern.

Streng geschuitzte Farn- und Blutenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der Sumpf-
Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Vierteiliger Rautenfarn
(Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simplex), Herzloffel (Caldesia
parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sand-Silberscharte (Jurinea
cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium
natans), Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose (Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis
sceptrum-carolinum), Finger-Klichenschelle (Pulsatilla patens), Frihlings-Kichenschelle
(Pulsatilla vernalis), Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera
purpurea) und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum).

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der
anthropogenen Nutzungseinfliisse ausgeschlossen werden.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
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Geholzschutz
Beim Ausbau der bendtigten Zuwegung sind folgende Auflagen zu erwarten:

Aufgrabungen und Versiegelungen im Bereich von Baumen haben auBerhalb des
Wourzelbereiches (Kronentraufbereich plus 1,50 m) zu erfolgen. Die DIN 18920 sowie die RAS
LP 4 sind beziglich des Geholzschutzes bei der Bauausfliihrung maBgebend und einzuhalten.
Baustelleneinrichtungen sind auferhalb des Wurzelbereiches der Bdume (Baumtraufe zzgl.
1,50 m) anzuordnen. Eine Befahrung des Wurzelbereiches mit Bautechnik ist auszuschlieBen.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
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Fauna
Methodik

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und Eignung
als Lebensraum eingeschatzt (Potenzialabschdtzung). Eine konkrete Beschreibung des
betroffenen Baufeldes ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich
dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Das daraus abgeleitete
Vorkommen kann jedoch groéBer sein als der reelle Bestand, da nicht alle geeigneten
Habitatstrukturen tatsachlich besiedelt sind.

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes
konnte demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorpragung sowie Berlcksichtigung
einer am MaBstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen
werden.

Ergebnisse

Sdugetiere

Lebensraume von Kleinsaugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und des
Europaischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht innerhalb des
Untersuchungsraums. Fir Biber (Castor fiber) und Eurasischer Fischotter (Lutra lutra) ergibt
sich wirkbedingt kein erhdhter Untersuchungsbedarf. Gewasser sind durch die vorliegende
Planung nicht betroffen. Lebensraume der beiden Arten Uberlagern sich im Regelfall nicht mit
anthropogen Uberpragten Siedlungsflachen.

Fledermause

Natirliche Sommerquartiere der europaischen Fledermause sind enge Ritzen sowie
Hohlraume. Dabei bevorzugen einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhohlen
oder Stammrisse. Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Hohlen. Teilweise
werden auch aufgelassene Gebdude besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April bis
August genutzt.

Als Winterquartiere von Fledermdusen (Microchiroptera) dienen Keller, Hohlen, Gewdlbe mit
einer hohen Luftfeuchtigkeit sowie einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad. Die
vorkommenden Biotopstrukturen im Planungsraum stellen keine geeigneten Winterquartiere
dar.

Die Geholzstrukturen konnten als Sommerquartiere genutzt werden.

Eine Betroffenheit ist ndher zu untersuchen.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



Seite | 11

Reptilien

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnatter
(Coronella austriaca) sowie Europaische Sumpfschildkrote (Emys orbicularis) streng geschitzt.

Lebensraume der europdischen Sumpfschildkrote befinden sich nicht innerhalb des
Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewdsser mit gutem Wasserpflanzenbestand und
schlammigen Grund.

Auch flr die Schlingnatter ist ein Vorkommen unwahrscheinlich. Vorzugslebensraume der
Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von
vegetationslosen Flachen mit unterschiedlich dichter und hoher Vegetation und insgesamt
einer gut ausgebildeten Krautschicht. Typische Lebensrdaume sind somit strukturreiche
Heiden, Moore, Magerstandorte und lichte Walder.

Diese Lebensraume befinden sich nicht im Untersuchungsraum.

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Korpertemperatur, wie alle Reptilien, Gber das
Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf strukturreiche Habitate, mit
Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc.
angewiesen.

Sie besiedelt Dinengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldrander, Feldraine,
sonnenexponierte Bdschungen aller Art (Eisenbahndamme, Wegrdnder), Ruderalfluren,
Abgrabungsflachen sowie verschiedenste Aufschllsse und Brachen.

Die besiedelten Flachen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes
Substrat, unbewachsene Teilflaichen mit geeigneten Eiablageflachen, sparlich bis mittelstarke
Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz als
Sonnenplatze auf.

Potenzielle Winterquartiere und Fortpflanzungslebensraume der Zauneidechse befinden sich
nicht im Planungsraum. Ein Vorkommen ist jedoch nicht auszuschlieBen. Eine Betroffenheit
ist ndher zu untersuchen.
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Amphibien

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensrdume und Rickzugsmoglichkeiten
angewiesen.

Die Kreuzkrote (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und
Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkréte préaferiert lockere, lose Bdden wie z.B.
Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelbéden und Binnendiinen. Da sich diese
Biotopstrukturen nicht im Planungsraum befinden, ist das Vorkommen dieser Arten somit
unwahrscheinlich.

Lebensraume und potentielle Laichgewdsser von Rotbauchunke (Bombina bombina),
Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkrote (Bufo viridis),
Europaischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) und des Kleinen
Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewadsser mit einer offenen
Wasserflache und einem reich strukturierter Gewasserboden.

Vorzugslebensraume der Amphibien befinden sich auBerhalb des geplanten Baufeldes. Eine
Betroffenheit von Amphibien durch das Einwandern in den Planungsraum kann
aufgrund der Nihe zum Gewadsser nicht vollstandig ausgeschlossen werden und ist
naher zu untersuchen.

Sonstige Artengruppen

Berlicksichtigt man, dass die Eingriffsfliche keine natirlichen aquatischen und
semiaquatischen Lebensraume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Percidae),
Meeressauger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschlieBen.

Vorkommen streng geschitzter Kafer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum nicht
bekannt. Vorzugslebensraume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und Schmalbindiger
Breitfligel-Tauchkédfer (Graphoderus bilineatus) sind nahrstoffarme bis - maBige
Stehgewasser. Diese werden durch die Planung nicht berihrt.

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkafer (Lucanus cervus)
besiedeln alte Hohlenbdaume und Walder. Diese sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht
vorhanden.

Nachweise des Mentrie’s Laufkafer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im Mecklenburg-
Vorpommern ausschlieBlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art préaferiert
nahrstoffarmere, konstant grundwassergepragte, schlenken- und torfmoosreiche Standorte.

Die Vorzugslebensraume der genannten streng geschitzten Kaferarten werden durch die
Planung nicht berlhrt. Eine Beeintrachtigung durch das geplante Vorhaben kann somit
ausgeschlossen werden.
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Schmetterlinge (Lepidoptera), wie der GroBe Feuerfalter (Lycaena dispar), der Blauschillernde
Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina) leben in
Mooren, Feuchtwiesen und an Bachlaufen. Diese Lebensrdume sind im Bereich des
Planungsraumes nicht vorhanden. Somit ist eine Beeintrachtigung durch das geplante
Vorhaben nicht zu erwarten.

Avifauna

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europaischen
Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschutzten Arten.

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung kann unter
Berlicksichtigung der relevanten Wirkfaktoren der zu bewertende Bestand europdischer
Brutvogelarten auf storungsunempfindliche Offenland-, Gehdlz- und Gebaudebriter
beschrankt werden.

Das Vorkommen von Offenlandbriitern wie beispielsweise Grauammer (Emberizia calandra),
Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braunkehlchen (Saxicola
rubetra) ist im Untersuchungsraum maoglich.

Potenziell vorkommende Gehdlzbriiter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle
(Prunella modularis), Gartengrasmicke (Sylvia borin), Zaunkdnig (Troglodytes troglodytes),
Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula).
Eine Brutaktivitét dieser Arten in den Gehdlzen kann nicht ganzlich ausgeschlossen werden.
Fur diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstatte nach Beendigung der Brut.
Planungsrelevant sind also ausschlieBlich variable Niststatten.

Gebaudebriter wie z. B. Mauersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo rustica),
Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz (Phoenicurus
ochruros) oder Haussperling (Passer domesticus) gelten als Kulturfolger. Sie besitzen teilweise
eine ausschlieBliche Orientierung auf Gebaude. lhre Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten,
an senkrechten Wanden unter Uberhéngen, in Mauernischen oder in Mauerlochern. Ein
Vorkommen dieser Arten ist moglich, eine Betroffenheit zu untersuchen.

Zusammenfassung

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im
Untersuchungsraum nicht vorkommen kénnen, sind nicht weiter zu beachten.
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Ein erhohter Untersuchungsbedarf ergab sich zusammengefasst fir Fledermause,
einwandernde Amphibien und Reptilien sowie Brutvégel der Geholz-, Gebaude- und
Offenlandbiotope.
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2. Wirkungen des Vorhabens

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Nachfolgend werden die bei der artenschutzrechtlichen Priifung von Bebauungspldnen

moglicherweise auftretenden Wirkfaktoren untersucht:

Wirkfaktoren Priifung eines erweiterten
Wirkbereiches
Ja Nein
Baubedingte Wirkungen
Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/ X
Biotopstrukturen (temporar und dauerhaft) bspw.
(Teil-)Versiegelung von Lebensraumen, Abbruch von
Gebaude(teilen)- oder anderen Baustrukturen
Veranderungen von Habitat- bzw. Vegetations- X
/Biotopstrukturen (temporar und dauerhaft) bspw.
Durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -
verdichtung
Akustische Reize (Schall) X
Optische Reizausloser/ Bewegung X
Licht X
Erschitterungen X
Stoffeintrage bspw. Durch Salze, Staub, Schwebstoffe X
und ggf. Schwermetalle
Veranderung der hydrologischen bzw. X
hydrodynamischen Verhaltnisse
Barrierewirkung / Zerschneidung X
Fallenwirkung X
Individuenverluste durch bauliche Aktivitaten X
Anlagebedingte Wirkungen
Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/ X
Biotopstrukturen (Uberbauung oder Versiegelung von
Lebensrdaumen)
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Wirkfaktoren Priifung eines erweiterten
Wirkbereiches
Ja Nein
Verdanderung von Habitat- bzw. Vegetations-/ X
Biotopstrukturen (temporar und dauerhaft) bspw.
Durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -
verdichtung
Optische Reizausloser/ Kulissenwirkung X
Veranderung der hydrologischen bzw. X
hydrodynamischen Verhaltnisse
Veranderung der Temperaturverhaltnisse X
Barrierewirkung/ Zerschneidung X
Fallenwirkung / Vogelschlag am Glas X
Betriebsbedingte Wirkungen
Akustische Reize (Schall) X
Optische Reizausltser/ Bewegung X
Licht X
Erschitterungen X
Stoffeintrage bspw. Schwermetalle, Salze, Staub und X
Schwebstoffe
Barrierewirkung/ Zerschneidung X
Individuenverluste bspw. Durch Kollision, Vogelschlag X
Veranderungen der hydrologischen bzw. X
hydrodynamischen Verhaltnisse
Veranderungen der Temperaturverhaltnisse X

Bebauungsplan Nr. 7
+~Am Haussee"

Artenschutzfachbeitrag
Stand Mérz 2024



Seite | 17

Bemerkungen
Baubedingte Wirkfaktoren/ Wirkprozesse

Baubedingte Wirkungen sind grundsatzlich mdglich, beschranken sich jedoch auf die
Errichtungsphase und sind damit temporar. Im Rahmen der &rtlichen Besichtigung des
Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche Wert der
Vorhabenflache gering ist.

Es ist wahrend der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlarm aufgrund der
Bautatigkeit zu rechnen.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

Anlagebedingt erfolgt eine Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/
Biotopstrukturen (Uberbauung oder Versiegelung von Lebensrdumen)

Mit dem Vorhaben sind flir das festgesetzte Allgemeine Wohngebiet Neuversiegelungen in
einem Umfang von bis 5.529 m? méglich. Eine Beseitigung oder Beeintrdchtigung von
Wertbiotopen oder gesetzlich geschitzten Biotopen findet dabei jedoch nicht statt.

Betriebsbedingte Wirkungen sind Wirkungen, die unmittelbar mit dem geplanten
Allgemeinen Wohngebiet in Verbindung stehen. Dazu zahlen z.B. Verkehrsaufkommen oder
optische Reize.

Mit dem im Geltungsbereich geplanten Baufeld werden sich verkehrsbedingte oder optische
Storreize auf den unmittelbar als Baufeld festgesetzten Planungsraum beschranken.

Die dadurch erzeugten Reizkulissen werden sich allerdings nicht erheblich auf die
Artenzusammensetzung der zu untersuchenden Arten im naheren oder weiteren Umfeld
auswirken, da im direkten Umfeld bereits Bebauungen vorhanden sind.
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3. Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten
3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
3.1.1 Pflanzenarten

GemaB der unter 1.4 durchgefiihrten Relevanzpriifung kann der Einfluss des Vorhabens auf
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlassigt werden, da diese Arten in
hochwertigen  strukturreichen Lebensraumen auBerhalb des Untersuchungsraumes
vorkommen.

3.1.2 Tierarten

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders
geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu tdten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren
(Totungsverbot).

Fur das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn die mit
dem Vorhaben in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar zur Tétung von
Exemplaren einer Art fihren.

Weiterhin kdnnen Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den
vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen
einer Art getotet werden.

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung
beitragen kdnnen, so z. B. lebensfadhige Eier.

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschutzten
Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt
vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert (Stérungsverbot).

Veranderungen von Aktivitdtsmustern, ein héherer Energieverbrauch oder der Abzug von
Tierarten in unglnstige Gebiete kdnnen zu relevanten Stérungen flihren und damit den
Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Uberwinterung oder Wanderung gefahrden.
Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berlcksichtigen. So sind Stérungen nur wahrend
der Bauphase relevant. MaBBgebend ist dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert (Erheblichkeitsschwelle).
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Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die eine
Fortpflanzungs- und Uberlebensgemeinschaft bilden und einen zusammenhingenden,
abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lokalen
Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern wiirde.

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Stérungsfeld moglich sein, sind in der Regel
keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der Verbotstatbestand
wird entsprechend nicht erfillt.

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild
lebenden Tiere der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren (Zerstérungsverbot von Fortpflanzungs-
und Ruhestitten).

Zu prufen sind somit alle Lebens- und Teillebensraume, die von geschitzten Arten aktuell zur
Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffsdefinition
Fortpflanzungs- und Ruhestéatte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, die potenziell diese
Funktionen erfiillen kdnnen. Damit beinhaltet das Zerstérungsverbot auch Fortpflanzungs-
und Ruhestatten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden.

Als Beschadigung und Zerstorung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte erheblich beeintrachtigen kann.
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Priifung der Betroffenheit von Amphibien

Auswirkungen wdhrend der Bauphase

Vorzugslebensraume von Amphibien werden mit der vorliegenden Planung nicht in Anspruch
genommen.

Aufgrund des Wanderverhaltens einiger Frosch-, Molch- und Krétenarten sind
Wanderbewegungen quer durch den Planungsraum maoglich.

Mit der baulichen Umsetzung der getroffenen Festsetzungen kdnnen Betroffenheiten bis hin
zum Toten von Einzelindividuen wahrend der Wanderbewegungen nicht ganzlich
ausgeschlossen werden.

Vermeidungs- und MinimierungsmalBnahme:

Wenn die Bauzeit auBerhalb der Hauptwanderungszeiten der Amphibien von Oktober
bis Februar stattfindet, sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines
Folienschutzzaunes ein Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern.
Die Leiteinrichtung ist fir die Dauer der BaumaBnahmen zu erhalten.

Die regelmaBige Kontrolle der Funktionsfahigkeit der Amphibienleiteinrichtungen hat durch
einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete Person zu erfolgen. Dariiber hinaus haben
z.B. tagliche Kontrollen der Baugruben zu erfolgen.

Auswirkungen in der Betriebsphase

Wahrend der Betriebsphase sind keine negativen Auswirkungen auf Amphibien absehbar.
Eine Wanderung zwischen den verschiedenen Lebensraumen ist weiterhin uneingeschrankt
moglich.
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Artengruppe: Amphibien

Untersucht wurden:
Moorfrosch (Rana arvalis), Laubfrosch (Hyla arborea), Teichfrosch (Rana esculenta), Grasfrosch (Rana temporaria), Erdkréte
(Bufo bufo), Teichmolch (Lissotriton vulgaris), Kammmolch (Triturus cristatus)

Schutzstatus

X Anhang IV FFH-Richtlinie |

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Autdkologie und Verbreitung:
-sonnenexponiertes Gewasser, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserflache, reich strukturierter
Gewasserboden (Aste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus

- Als Laichgewasser werden Uberwiegend naturnahe Kleingewésser, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewasser bevorzugt.
-terrestrischen Lebensraume befinden sich haufig in unmittelbarer Nahe des Laichgewésser

Zu den Landhabitaten gehoren Laub- und Mischwalder, Garten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlisse,
Steine und Totholz

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern:

- verbreitet

Allgemeine Gefahrdungsursachen:

- Zerstorung von Laichgewassern

- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden

- Verkehrsopfer

- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum

Der Riickgang der Laichgewasser fiihrt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere
durch den StraBenverkehr schwéchen die Populationen.

Vorkommen im Untersuchungsraum
[J nachgewiesen im Untersuchungsraum X potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Ein Einwandern in das Baufeld ist potenziell moglich.

Habitatqualitét: aufgrund der anthropogenen Pragung mafig
Priifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaRnahmen

- keine Beseitigung von Vorzugslebensraumen

- Baufeldfreimachung auRerhalb der Hauptwanderungszeit

- bei einer Bauzeit innerhalb des Wanderungszeitraumes erfolgt die Anlage eines Folienschutzzaunes
vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF):

- nicht erforderlich

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Totungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten):
Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung
oder Zerstdrung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fir die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an
Begrundung:
Vorhabenbedingte Wirkungen auf Lebensraume kénnen ausgeschlossen werden. Mit der Baufeldfreimachung auRerhalb des
Wanderungszeitraumes kann die Tétung und Verletzung von Individuen ausgeschlossen werden.

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun um das gesamte Baufeld kann ein Einwandern
wirkungsvoll verhindert werden.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



Seite | 22

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. 8 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[ Die Stérung fuihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
X Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Begriundung:

Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist mit einem Folienschutzzaun ein Einwandern in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des
Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tdétungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten):

[ Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

[ Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten nicht auszuschliel3en
[ Vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

O Beschadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (ggf. Im Zusammenhang mit Tétung),
Okologische Funktion wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Begrundung:
Vorhabenbedingt werden keine Vorzugslebensrdume von Amphibien beansprucht oder beeintrachtigt.
Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
[ treffen zu (Darlegung der Griinde fir eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit)

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
- nicht erforderlich -
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Priifung der Betroffenheit von Reptilien

Fir das festgesetzte Baufeld lasst sich eine Gefdhrdung der Zauneidechsen in ihren
Fortpflanzungs- und Uberwinterungsplatzen ausschlieBen. Vorzugslebensrdume werden nicht
in Anspruch genommen. Ein Einwandern ist jedoch potenziell méglich.

Sofern man die als wesentlich anzusehenden Eingriffe der Baufeldfreimachung auf einen
Zeitraum zwischen Oktober und Marz verlagert, ist flr diese Habitatstrukturen zumindest das
Toten von aktiven Einzelindividuen auszuschlieBen (Bauzeitenregelung).

Dariiber hinaus bleibt im Umfeld des festgesetzten Baufeldes ein ausreichend groBer Anteil
an Uberlebenswichtigen Habitatstrukturen fiir die Reptilienpopulation erhalten. Diese Flachen
stehen in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den potenziellen Lebensraumen im
Baufeld selbst.

Eine Verletzung des artenschutzrechtlichen Verbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt bei
den im Geltungsbereich geplanten Eingriffen nicht vor, wenn die 6kologische Funktion einer
betroffenen Lebensstatte im raumlichen Zusammenhang durchgangig erhalten bleibt
(Funktionserhaltung).

Es ist davon auszugehen, dass sich die Reproduktionsstatten und die Uberwinterungsplatze
der Zauneidechse nicht in unmittelbarer Nahe zum festgesetzten Baufeld befinden. Insofern
ist ein baulicher Eingriff wahrend der Uberwinterungsphase unkritisch (Bauzeitenregelung). In
dem verbleibenden Aktivitatszeitraum muss das Einwandern der Tiere in das Baufeld z. B.
durch Leiteirichtungen effektiv verhindert werden (Sicherung). Durch die o. g.
VermeidungsmaBnahmen bleibt ein Rickzugsraum fur Zauneidechsen wahrend der
gesamten Bauarbeiten erhalten.

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen kann
sichergestellt werden, dass fiir die Zauneidechse keine artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestiande beriihrt werden.
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Artengruppe: Reptilien (Reptilia)
Zauneidechse (Lacerta agilis)

Schutzstatus

X Anhang IV FFH-Richtlinie
Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Autdkologie und Verbreitung:

Urspriinglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche
Wiederverwaldung zurlickgedrangt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dinengebiete,
Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldrander, Feldraine, sonnenexponierte Bo&schungen, Ruderalfluren,
Abgrabungsflachen und Brachen als Lebensraum bevorzugt.

Vorkommen:

- in Mecklenburg-Vorpommern flachendeckend, aber iberwiegend in geringer Dichte
Gefahrdungsursachen:

- Beseitigung von Okotopen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten etc.

Vorkommen im Untersuchungsraum
[J nachgewiesen X1 potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) ist potenziell méglich. Vorzugslebensraume und Winterquartiere sind
jedoch nicht betroffen.

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender BezugsgréfRen nicht
vorgenommen werden.

Habitatqualitat: magig

Beeintrachtigungen: Flachenverlust durch Beseitigung von Okotonen, Kleinstrukturen und Sonderstandorten

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmafnahmen

Die Bauzeit findet auf3erhalb des Aktivitétszeitraumes der Zauneidechsen statt. Geeignete Winterquartiere befinden sich nicht
innerhalb des Baufeldes. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, um ein
Einwandern der Tiere in das Baufeld zu verhindern.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



Seite | 25

Prognose und Bewertung des Toétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Tétungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung

oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstorung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an
Begrundung:

Da die Bauzeit auRerhalb des Aktivitdtzeitraumes der Zauneidechsen geplant ist und sich im Geltungsbereich keine
geeigneten Winterquartiere der Art befinden, ist ein Tétungs- und Verletzungsrisiko der Tiere nicht gegeben. Sollte sich die
Bauzeit verschieben, ist um das Baufeld ein Folienschutzzaun aufzustellen, welcher ein Einwandern von Individuen in das
Baufeld verhindert.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[ Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
X Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Begriindung:

Die Bauzeit auRerhalb des Aktivitatzeitraumes schlie3t eine Stdérung der Zauneidechsen wahrend der Fortpflanzungszeit aus.
Da sich im Geltungsbereich auch keine geeigneten Winterquartiere befinden, kann ebenfalls eine Stérung wahrend der
Uberwinterungszeit ausgeschlossen werden. Sollte die Bauzeit innerhalb des Aktivititszeitraumes der Zauneidechse
stattfinden, sind um das Baufeld ein fachgerecht installierter Folienschutzzaun aufzustellen, der ein Einwandern unterbindet.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des
Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (T6tungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstdérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

O Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

[ Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht auszuschlieRen

O Vorgezogene Ausgleichsmanahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

[ Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (ggf. Im Zusammenhang mit Toétung),
okologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Begriindung:

Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorzugslebensrdume der Zauneidechse. Winterquartiere sind ebenfalls nicht im
Planungsraum vorhanden. Somit sind mit dem geplanten Vorhaben keine Zerstérungen von Fortpflanzungs- und Ruhestétten
verbunden.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

[ treffen zu (Darlegung der Griinde fur eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit)
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Priifung der Betroffenheit von Fledermdusen

Gebaudeabbriiche mit moglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und
Februar, also auBerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind
durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgebdude auf Besiedlung durch Fledermause
durchzufihren.

Sofern Besiedlungen von Gebduden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den
Eingriffen Fledermauskdsten bzw. -bretter als vorgezogene AusgleichsmaBnahmen an
geeigneten Baumen oder Gebauden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf diese
Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fir Fledermduse in einem rdumlichen
Zusammenhang geschaffen.

Unter Einhaltung dieser MaBnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale
Population ableiten.

Der Geltungsbereich steht den potenziell vorkommenden Fledermausarten grundsatzlich
auch mit der Umsetzung der Planung uneingeschrankt als Jagd- und Nahrungshabitat zur
Verfligung.
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Artname: Flederméause (Microchiroptera)

GrolRe Bartfledermaus (Myotis brandtii), Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Fransenfledermaus (Myotis
natteri), Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) Braunes
Langohr (Plecotus auritus), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)

Schutzstatus

X Anh. IV FFH-Richtlinie |

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Biologie:

o dichtes, oft seidiges Fell, meist grau bis braun oder schwarzlich geférbt, Bauchseite heller als der Riicken

o Fellhaare sind arttypisch aufgebaut und besitzen kleine Schiippchen

o Flugmembran, bestehend aus zwei Hautschichten erstreckt sich von den Handgelenken bis zu den Ful3gelenken
(Plagiopatagium).

o weitere Membranen erstrecken sich von den Handgelenken zu den Schultern (Propatagium), zwischen den Fingern
(Dactylopatagium) sowie den Beinen

o letztere wird Uropatagium (Schwanzflughaut) genannt, sie bindet den Schwanz — sofern vorhanden — mit ein und dient
oft zum Einkeschern der Beute

o Daumen ist kurz und tragt eine Kralle; die vier tibrigen Finger sind stark verlangert und spannen die Flughaut

o verlangert sind auch der Ober- und der Unterarm, der nur noch aus einem Knochen, der Speiche (Radius), besteht,
wahrend die Elle (UIna) im mittleren Teil reduziert ist

o Dorn am Ful3gelenk (Calcar) dient zum Aufspannen der Schwanzflughaut und ist bei einigen Arten noch durch einen
steifen Hautlappen erganzt

o Hinterbeine der Flederméause sind im Gegensatz zu den meisten anderen Saugetieren durch eine Drehung des Beines
im Hiftgelenk nach hinten gerichtet, sie enden in finf bekrallten Zehen

o diese dienen in der Ruhephase zum Aufhangen im Quartier, wobei eine besondere Konstruktion der Krallensehnen ein
passives Festhalten ohne Muskelanspannung ermdglicht

o Fledermause sind nachtaktive Tiere, zum Schlafen ziehen sie sich in Hohlen, Felsspalten, Baumhd&hlen oder
menschengemachte Unterschlupfe zuriick

o Fledermause haben eine niedrige Fortpflanzungsrate, die meisten Arten bringen nur einmal im Jahr ein einzelnes
Jungtier zur Welt

o nach Beendigung des Winterschlafes wandern die Fledermé&use in ihnre Sommerquartiere, dabei suchen sich die
Mannchen meist Tagesquartiere, die als Ausgangspunkt fur die Jagd dienen

o die Weibchen finden sich zu Wochenstuben zusammen, in denen die Jungtiere geboren und gemeinsam aufgezogen
werden

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern:
o flachige und relativ gleichmafige Verbreitung in M-V, wenngleich vielfach sichere Quartiernachweise fehlen
o Verbreitungsschwerpunkte befinden sich an Gebauden (Quartiergebiete), mit einem strukturreichen Umfeld
(Jagdgebiete)

Gefahrdungsursachen:
o Beseitigung oder Versiegelung von Habitaten mit Quartierseigenschaften
o Verringerung der Nahrungsgrundlage durch Pestizideinsatz in der Land- und Forstwirtschaft
o Verminderung der Jagdmoglichkeiten durch den Verlust von insektenreichen Landschaftsstrukturen (Hecken, Saume,
Waldrénder)

Vorkommen im Untersuchungsraum

O nachgewiesen XI  potentiell vorkommend

Das innerhalb des Geltungsbereichs bestehende Gebaude (Gartenlaube) stellt ein potentielles Quartier der oben aufgefiihrten
Fledermausarten dar.

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes

Population: Eine Bewertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann auf Grund fehlender Bezugsgrof3en nicht
vorgenommen werden.
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Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmafRnahmen

Gebéaudeabbriiche mit mdglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und Februar, also auRerhalb der
Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgebdude auf
Besiedlung durch Flederméause durchzufuhren.

Sofern Besiedlungen von Gebauden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den Eingriffen Fledermauskasten bzw. -
bretter als vorgezogene AusgleichsmaBhahmen an geeigneten Baumen oder Geb&uden innerhalb des Planungsraumes
zu installieren. Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fir Flederméuse in einem rdumlichen Zusammenhang
geschaffen.

Unter Einhaltung dieser MafRnahmen lassen sich keine negativen Auswirkungen auf die lokale Population ableiten.

Der Geltungsbereich steht den potentiell vorkommenden Fledermausarten grundsétzlich auch mit der Umsetzung der Planung
uneingeschrankt als Jagd- und Nahrungshabitat zur Verfiigung.

Prognose und Bewertung des Totungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Tétungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Totungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung
oder Zerstorung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fir die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Begrindung:

Mit der geplanten Bauzeitenregelung bzw. der Erbringung des Nachweises, dass an Geb&auden keine Fledermause

vorhanden sind, kdnnen Tétungen von Individuen ausgeschlossen werden. Die Untersuchung hat unmittelbar vor dem Abriss
zu erfolgen.

Verbotstatbestand: ist nicht erfullt

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

O Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

X Die Storungen flhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Begrindung:

Um ein erhebliches Storen von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten zu vermeiden, hat die Bauzeit in der Zeit zwischen Oktober und Februar, also auf3erhalb der Besiedlung
zu erfolgen oder es hat unmittelbar vor Beginn der Arbeiten eine Untersuchung auf Vorhandensein von Fledermausen zu
erfolgen.

Verbotstatbestand: ist nicht erfullt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestadnde gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des
Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tétungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

[ Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten
[ Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten nicht auszuschlieRen

X Vorgezogene Ausgleichsmanahmen (CEF) bedarfsweise erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu

vermeiden

O Beschéadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (ggf. Im Zusammenhang mit Tétung),

okologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Begriundung:
Gebaudeabbriiche mit mdoglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und Februar, also auferhalb der

Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgeb&aude auf
Besiedlung durch Flederméause durchzufiihren.

Sofern Besiedlungen von Gebauden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den Eingriffen Fledermauskéasten bzw. -
bretter als vorgezogene AusgleichsmalRnahmen an geeigneten Baumen oder Gebauden innerhalb des Planungsraumes zu
installieren. Auf diese Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fur Flederméuse in einem rédumlichen Zusammenhang
geschaffen.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt
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Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestéande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

[ treffen zu (Darlegung der Griinde fur eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit)
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1
der Vogelschutz-Richtlinie Brutvogel

Die ,europadischen Vogelarten” sind definiert als ,in Europa natlrlich vorkommende

Vogelarten” im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Artikel 1 der

Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vogelarten, die in Europa

heimisch sind.

Alle europadischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer ,besonders
geschitzten Art” (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Dartiber hinaus werden einige dieser
Arten zugleich als ,streng geschiitzte Arten” ausgewiesen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 ci. V. m. § 54
Abs. 2 BNatSchG).

Fur alle europdischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vogelschutz-
Richtlinie das absichtliche Toten und Fangen, die Zerstorung oder Beschadigung von Nestern
und Eiern sowie jegliche Stérung wahrend der Brut- und Aufzuchtzeit grundsatzlich verboten.

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entsprechend gilt auch
das Verbot, die europaischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstatten
durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ahnliche Handlungen zu storen.

Die Auswahl der Arten erfolgte auf der Basis des vorhandenen Lebensraumpotenzials in
Verbindung mit den Verhaltensweisen einzelner Arten.

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tétungsverbot)

Fir das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der
Wohnhauser bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tétung von Exemplaren einer
Art fihrt.

Weiterhin konnen Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch den
vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwicklungsformen

einer Art getotet werden.

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Arterhaltung
beitragen kdnnen, so z. B. lebensfahige Eier.

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschitzten
Arten und der europaischen Vogelarten wdhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt
vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert (Storungsverbot).

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstorungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestatten)
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Als Beschadigung und Zerstérung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funktion einer
Fortpflanzungs- oder Ruhestatte erheblich beeintrachtigen kann. Entscheidend ist der
konkrete Standortbezug, das heiBt die unmittelbare Flacheninanspruchnahme von moglichen
Brutrevieren mit variablen oder festen Niststatten von europaischen Vogelarten.

Beurteilung drohender VerstoBe gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG

Um einen VerstoB gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 3 BNatSchG zu vermeiden, ist fur die
untersuchten Brutvogelarten sind die Bauzeitenregelungen einzuhalten.
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Artengruppe: Brutvdgel der Gehdlze

(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststatten)

Untersucht wurden:
Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengrasmicke (Sylvia borin), Zaunkonig (Troglodytes
troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus merula)

Schutzstatus

X Art. 1 européaische Vogelschutzrichtlinie |

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Autdkologie und Verbreitung:

- typische Vogelarten der Waldrander, Garten, Parks und Gebusche, Walder oder Einzelbdume

- jahrlich neuer Nestbau

- Geholze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rickzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt

- Erndhrung: Insekten, Spinnen seltener Weichtiere, Kleinsduger, Friichte und Beeren

Vorkommen in Mecklenburg- Vorpommern:
- in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, stabile Bestande, geringe Stérempfindlichkeit und Fluchtdistanz

Geféahrdungsursachen:
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensrdume

Vorkommen im Untersuchungsraum
[ nachgewiesen X potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Im Untersuchungsraum sowie auf den angrenzenden Flachen befinden sich geeignete Habitate wie Gehdlze. Ein Vorkommen
von Gehdlzbriter ist hier grundsétzlich mdglich.

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes
Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population méglich, als Anhaltspunkt dient der gewahlte Untersuchungsradius

Habitatqualitat: gut

Priifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmafnahmen
¢ Insbesondere die Baufeldfreimachung sollte vollstandig auRerhalb der Brutzeit stattfinden (Bauzeitenregelung).
vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF):

- nicht erforderlich-
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Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Tétungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Toétungsrisiko erhéht sich fiir die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung

oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhdht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Begrundung:

Baubedingte Tétungen und Verletzungen von Individuen kdnnen durch die Bauzeitenregulierung vollstandig vermieden
werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Sofern die
Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausgegangen werden, dass die
Bauereignisse im spéateren Verlauf zu einer Vergramung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten
auf umliegende Ersatzhabitate fiihrt.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[ Die Storung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
X Die Stoérungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Begriindung:

Die Bauzeit liegt auBerhalb der Fortpflanzungs-, Aufzuchts- oder Mauserzeit der Gehdlzbruter. Konflikte sind diesbeziglich
auszuschlie3en.
Verbotstatbestand: ist nicht erfllt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf.
des Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tétungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten):

[ Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

[ T6tung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten nicht

auszuschlieRen
O Vorgezogene Ausgleichsmanahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

O Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (ggf. Im Zusammenhang mit Tétung),

okologische Funktion wird im raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Begriindung:

Bei einer Bauzeit auRRerhalb des Brutzeitraums kdnnen Verbotstatbestdnde ausgeschlossen werden.
Verbotstatbestand: ist nicht erfullt

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
[ treffen zu (Darlegung der Griinde fur eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit)

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG
- nicht erforderlich -
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Artengruppe: Bodenbriiter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststatten)

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

Schutzstatus

X Art. 1 europaische Vogelschutzrichtlinie |

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Autdkologie und Verbreitung:

- typische Vogelarten der trocknen, Uberwiegend offenen, gut durchsonnten Habitate

- jahrlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation

- Geholze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rickzugsraum und Nahrungshabitat genutzt

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern:
- in Mecklenburg-Vorpommern selten, teilweise riicklaufige Bestéande

Gefahrdungsursachen:
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensrdaume, Intensivierung der Landwirtschaft

Vorkommen im Untersuchungsraum
O nachgewiesen XI  potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum

Im Untersuchungsraum ist ein Vorkommen mdglich. Auf Grund der regelméaRigen anthropogenen Einflisse ist das Baufeld nur
suboptimal als Brutplatz geeignet.

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes
Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population méglich, als Anhaltspunkt dient der gewéahlte Untersuchungsradius
Habitatqualitat: magig

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmafRnahmen
- Baufeldfreimachung erfolgt auRerhalb der Brutperiode zwischen dem 30. September und dem 01. Méarz
vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF):

- nicht erforderlich

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Tétungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung

oder Zerstdrung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fir die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an
Begrundung:
Der Baufeldfreimachung ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten erfolgt nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt,

kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im spateren Verlauf zu einer Vergramung und damit zu einem
Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate fuhrt.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



Seite | 35

Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. 8 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[ Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
X Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Begriundung:

Mit einer Baufeldfreimachung auBerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit und eng aneinander liegende, ineinander ibergehende
Bauereignisse kann eine Stérung potenziell vorkommender Individuen wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und
Mauserzeit vollstandig vermieden werden.

Verbotstatbestand: ist nicht erfullt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des
Verletzungs- und Toétungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tétungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten):

[ Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten

[ Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten nicht auszuschlieRen

[ Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

[ Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (ggf. Im Zusammenhang mit Tétung),
Okologische Funktion wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Begrundung:

Der Bauzeit ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten erfolgt nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon
ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im spateren Verlauf zu einer Vergramung und damit zu einem Ausweichen der
untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate flihrt.

Verbotstatbestand: ist nicht erfullt

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
[ treffen zu (Darlegung der Griinde fiir eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit)

Darlegung der naturschutzfachlichen Grinde fur eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
- nicht erforderlich -
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Artname: Siedlungs- und Gebaudebriter

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Haussperling (Passer domesticus),
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

Schutzstatus

X Art. 1 europaische Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Kurzbeschreibung Okologie:
- durch den Verlust urspringlicher Brutplatze, z.B. durch die Zerst6érung alter hdhlenreicher Wéalder kommen einige dieser

Arten bei uns nur noch an Geb&uden vor, weil sie im Umland keine nattrlichen Brutplatze mehr finden

-es erfolgten Umsiedlungen von Baum- oder Felshéhlen in Mauernischen, Mauerlécher, Dachspalten oder Sparrengebalk die
von den Vdgeln als Brutgebiet angenommen werden

- bei allen aufgefihrten Arten handelt es sich um gebdudebewohnende Arten mit einer mehrjahrigen Nutzung der
Fortpflanzungsstatte

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern:
- in Mecklenburg-Vorpommern flachendeckend verbreitet,

- Verbreitungsschwerpunkt befindet sich in dorflichen Bereichen

Vorkommen als Brutvogel in M-V (Quelle: LUNG M-V):
Hausrotschwanz: 27.000-35.000 BP

Haussperling: 500.00-600.00 BP

Mehlschwalbe: 150.000-180.000 BP

Rauchschwalbe: 100.000 BP

Gefahrdungsursachen:
- Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensraume

- Verstadterung landlicher Siedlungsbereiche
- Fehlen geeigneter Nistplatze in der Nahe von nahrungsreichen Habitaten

Vorkommen im Untersuchungsraum
O nachgewiesen X1  potenziell vorkommend

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes

Die Gartenlaube stellt ein potenzielles Bruthabitat dar.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach 8§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische VermeidungsmaRnahmen

- der Abbruch des Gebaudes findet auBerhalb der Brutzeit statt oder es erfolgt eine vorherige Kartierung durch einen
Fachgutachter

vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF):

nicht erforderlich

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen
sind Tétungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten):

Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdorung ihrer Entwicklungsformen

[ Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschadigung
oder Zerstorung von Entwicklungsformen steigt signifikant an

X Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhoht sich fir die Individuen nicht signifikant und das Risiko der
Beschéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an

Begriundung:

Der Geb&audeabbruch ist aul3erhalb der Brutsaison vorzusehen.
Eine betriebsbedingte To6tung oder Verletzung von Tieren wéhrend der Brut ist auszuschlieRen.

Verbotstatbestand: ist nicht erfillt
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Prognose und Bewertung des Stérungsverbotes gem. 8 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten

[ Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
X Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Begriundung:

Durch die Bauzeitenregelung ist eine Verletzung des Stérungsverbotes ausgeschlossen.
Verbotstatbestand: ist nicht erflllt

Prognose und Bewertung der Schadigungstatbestande gem. § 44 Abs.1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des
Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tdétungen/Verletzungen in
Verbindung mit Zerstdérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten):

[ Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

[ Tétung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten nicht auszuschlieRen

[ Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden

[ Beschéadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten (ggf. Im Zusammenhang mit Tétung),
Okologische Funktion wird im rdumlichen Zusammenhang nicht gewahrt

Begrundung:

Eine Tétung von Tieren kann durch die Einfihrung einer Bauzeitenregelung, die einen Abbruch der Gebéude und
Gebéaudeteile auRRerhalb der Brutperiode vorsieht, vollstandig ausgeschlossen werden. Im Umfeld des Geltungsbereichs
befinden sich Ausweichhabitate bzw, mit Umsetzung des Vorhabens werden neue Habitate geschaffen. So ist die
Aufrechterhaltung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungsstétten im raumlichen Zusammenhang gewahrt.

Verbotstatbestand: ist nicht erflillt

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

[ treffen zu (Darlegung der Griinde fur eine Ausnahme erforderlich)
X treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prufung endet hiermit)
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MaBnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der
kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat

MaBnahmen zur Vermeidung

Das geplante Allgemeine Wohngebiet erzeugt innerhalb des Untersuchungsraumes und

insbesondere innerhalb des festgesetzten Baufeldes baubedingte Wirkungen, die fir den

vorliegenden Fall ausschlieBlich temporare Einflisse nach sich ziehen. Zu untersuchen ist, ob

diese im Einzelfall zu erheblichen Beeintrachtigungen fiihren kénnten.

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen

auf Lebensrdume und Arten mit einer besonderen Bedeutung fir den Arten- und

Biotopschutz wurden folgende MaBnahmen in das Planungskonzept integriert:

Avifauna

Zeitliche Beschrénkung des Starts der bauvorbereitenden und direkten BaumaBnahmen
hinsichtlich der Avifauna auf die brutfreie Periode (Ende Juli bis Februar) zur Vermeidung von
Stérungen. Alternativ Bauzeit unter bestimmten Voraussetzungen (Kontrolle unmittelbar vor
Baustart) auch innerhalb der Brutperiode, sofern die BaumalBBnahmen (Beunruhigung) dort ohne
Unterbrechung erfolgen.

Vor Abrissarbeiten ist zu priifen, ob Nester gebdiudebriitender Vogelarten vorhanden sind.

Reptilien

Beriicksichtigung der Zauneidechse sowie der potenziellen Habitatbereiche bei BaumalBnahmen.
Konfliktlésungen durch Zdunung bzw. Bauzeitenregelung. Alternativ wdre ein Baustart nicht vor
Mitte Oktober (witterungsbedingt) mdglich, da sich die Tiere dann in ihren Winterquartieren
befinden.

Amphibien

Wenn die Bauzeit auBerhalb der Hauptwanderungszeiten der Amphibien von Oktober bis
Februar stattfindet, sind keine erheblichen Beeintrichtigungen zu erwarten. Sollte sich die
Bauzeit verschieben, ist durch die fachgerechte Installation eines Folienschutzzaunes ein
Einwandern von Individuen in das Baufeld wirkungsvoll zu verhindern. Die Leiteinrichtung ist fiir
die Dauer der BaumaBnahmen zu erhalten. Die regelmdBige Kontrolle der Funktionsfédhigkeit
der Amphibienleiteinrichtungen hat durch einen Fachgutachter oder eine fachlich geeignete
Person zu erfolgen. Dariiber hinaus haben z.B. tdgliche Kontrollen der Baugruben zu erfolgen.

Fledermduse

Gebdudeabbriiche mit mdglichen Tagesquartieren sind in der Zeit zwischen Oktober und
Februar, also auBerhalb der Besiedlung, geplant. Sollte sich die Bauzeit verschieben, so sind
durch Fachpersonal Kontrollen der Abbruchgebdude auf Besiedlung durch Fledermduse
durchzuftihren. Sofern Besiedlungen von Gebduden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor
den Eingriffen Fledermauskdsten bzw. -bretter als vorgezogene AusgleichsmalBnahmen an

geeigneten Bdumen oder Gebduden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf diese
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Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fiir Fledermduse in einem rdumlichen
Zusammenhang geschaffen.

4.2 MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kol. Funktionen

MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 06kologischen Funktionalitat (CEF-
MafBnahmen) sind ausschlieBlich bedarfsweise erforderlich.

Fledermause

Sofern Besiedlungen von Gebduden als Schlafplatz festgestellt werden, sind vor den
Eingriffen Fledermauskasten bzw. -bretter als vorgezogene AusgleichsmaBnahmen an
geeigneten Baumen oder Gebduden innerhalb des Planungsraumes zu installieren. Auf diese
Weise werden entsprechende Ersatzhabitate fiir Fledermduse in einem raumlichen
Zusammenhang geschaffen.

Gebadudebriiter

Fir Gebaudebriter ist unmittelbar vor den Abrissarbeiten zu prifen, ob sich am Gebaude
Brutaktivitaten eingestellt haben. In diesem Falle sind die Abbrucharbeiten nach Beendigung
der Brutperiode durchzufiihren und entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkasten
herzustellen.

Bei eventuell erforderlichen CEF-MaBnahmen sind die Anzahl und die Standorte der
Ersatzhabitate vorab mit der unteren Naturschutzbehorde abzustimmen.

5. Gutachterliches Fazit

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu beriicksichtigen, sofern die Zulassung eines Vorhabens
durch einen drohenden Versto3 gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG
gefahrdet ist.

Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewertung ist es zu prifen, ob sich die
vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten
uberlagern.

Im vorliegenden Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prifmatrix untersucht, ob ein
drohender VerstoB gegen Artenschutzverbote des & 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur
Unzulassigkeit des geplanten Allgemeinen Wohngebietes fuhrt.

Fur die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschiitzten Artengruppen der Weichtiere, Libellen,
Kdfer, Falter, Schmetterlinge, Fische und GefdBpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im
Rahmen der Relevanzpriifung ausgeschlossen werden.
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Ein erhdhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen fir Amphibien, Reptilien, Fledermduse
sowie Brutvigel der Gehélz-, Gebdude- und Offenlandbiotope. Eine Betroffenheit kann mit

Einhaltung der VermeidungsmaBnahmen nicht festgestellt werden.

Fur die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des
Vorhabens keine relevanten Anderungen ergeben. Die 6kologische Funktion des
Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem

raumlichen Zusammenhang erhalten.

Die mit dem Bebauungsplan Nr. 7 ,Am Haussee" in Verbindung
stehenden Eingriffe sind unter Einhaltung von Vermeidungs- und
MinderungsmaBBnahmen mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des
Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle moéglichen Konflikte in Bezug
auf die untersuchten Arten kdnnen unter Einhaltung der Empfehlungen
dieser Unterlage vollstandig ausgeschlossen werden.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



Seite | 41

Literaturverzeichnis

ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN - ABBO
(2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Natur & Text, Rangsdorf.

BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ - BFN (2007): Rangekarten der Arten des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie in Deutschland. Nationaler Bericht 2007 - Bewertung der FFH-Arten.
Internetquelle: www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html.

EICHSTADT, W., W. SCHELLER, D. SELLIN, W. STARKE & K.-D. STEGEMANN (2006):
Atlas der Brutvogel in Brandenburg. ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
Brandenburg e.V. (2006), Friedland.

EU-KOMMISSION (2006): Guidance-Document on the strict protection of animal species
of community interest provided by the Habitats Directive 92/43/EEC, Draft Version 5.
April 2006.

EUROPEAN COMMISSION (2006): Guidance document on the strict protection of animal
species of community interest provided by the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC. Draft-
Version 5 (April 2006). - 68 S., Brussel.

FROELICH & SPORBECK (2010): Leitfaden Artenschutz in Brandenburg. Hauptmodul
Planfeststellung / Genehmigung. Gutachten im Auftrag des Landesamtes fir Umwelt,
Naturschutz und Geologie M-V, Stand: 20.9.2010.

GARNIEL, A., DAUNICHT, W. D., MIERWALD, U. & U. OJOWSKI (2007): Végel und
Verkehrslarm. Quantifizierung und Bewaltigung entscheidungserheblicher Auswirkungen
von Verkehrslarm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007 / Kurzfassung. — FuE-
Vorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau- und
Stadtentwicklung. 273 S.. - Bonn, Kiel.

GARNIEL , A., & MIERWALD, U. (2010): Arbeitshilfe Vogel und StraBenverkehr.
Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt fir
StraBenwesen ,Entwicklung eine Handlungsleitfadens fiir Vermeidung und Kompensation
verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna“, Kiel. Herausgeber: Bundesministerium
fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

LANA (2009): Vollzugshinweise zum Artenschutzrecht. Beschlossen auf der 93. LANA-
Sitzung am 29.05.2006. mit Beschluss der Umweltministerkonferenz vom 6.06.2007 flr
das Umlaufverfahren Nr. 23/2007, laufende Fortschreibung im Jahr 2009.

LUNG (2012): Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz gemé&B § 44 BNatSchG auf der
Ebene der Bauleitplanung. Fassung mit Stand vom 2. Juli 2012.

OBERSTE BAUBEHORDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUM DES INNERN - STMI
(2007): Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung (saP). Fassung mit Stand 12/2007.

Bebauungsplan Nr. 7 Artenschutzfachbeitrag
+Am Haussee” Stand Mérz 2024



	Vorlage
	Anlage  1 Planzeichnung_Stand März 2024
	Anlage  2 Begründung_März 2024
	Anlage  3 Umweltbericht_März 2024
	Anlage  4 Biotopkartierung
	Anlage  5 Artenschutzfachbeitrag_März 2024

